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Zusammenfassung1 

Bei der Bewertung wurden die Selbstdokumentation, die Ergebnisse der Begutachtung vor 
Ort und die Stellungnahme der Hochschule vom 08. November 2011 berücksichtigt. 

Der Master-Studiengang „Political Economy of European Integration“ (M.A.) der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin erfüllt mit drei Ausnahmen die Qualitätsanforderungen 
für Master-Studiengänge. Er kann von der Foundation for International Business Administra-
tion Accreditation (FIBAA) unter drei Auflagen akkreditiert werden. 

Der Studiengang ist ein konsekutiver Master-Studiengang. Er entspricht mit zwei Ausnah-
men den Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK), mit zwei Ausnahmen den 
Anforderungen des Akkreditierungsrates sowie den Anforderungen des nationalen Qualifika-
tionsrahmens in der zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung geltenden Fassung. Er ist modu-
lar gegliedert, mit ECTS-Punkten versehen, hat ein „anwendungsorientiertes“ Profil und 
schließt mit dem akademischen Grad „Master of Arts“ ab. Der Grad wird von der Hochschule 
verliehen. 

Handlungsbedarf sehen die Gutachter in der Aufnahme eines Nachteilsausgleichs für Studie-
rende mit Behinderungen im Eignungsfeststellungsverfahren, in den Modulbeschreibungen 
und in der verpflichtenden Vergabe einer relativen ECTS-Note. Daher empfehlen sie, die 
Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbinden: 

1. Im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens ist ein Nachteilsausgleich für Stu-
dierende mit Behinderungen vorzusehen (siehe Kapitel 2, Rechtsquelle: Abs. 2.3 
(Studiengangskonzept) der Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 
von Studiengängen und für die Systemakkreditierung vom 08.12.2009). 

2. Die Modulbeschreibungen sind hinsichtlich der Inhalte bzw. der Formulierung von 
Qualifikationszielen zu überarbeiten (siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle: („Rahmenvor-
gaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von 
Studiengängen“ der Kultusministerkonferenz“ i.d.F. vom 04.02.2010 i.V.m. Kriterium 
2.8 „Transparenz und Dokumentation“ der „Kriterien und Verfahrensregeln für die 
Akkreditierung von Studiengängen“ i.d.F. vom 08.12.2009). 

3. Die relative ECTS-Note ist als Ergänzung zur deutschen Note für Studienabschlüsse 
auszuweisen und in der Prüfungsordnung zu regeln (siehe Kapitel 3.1, Rechtsquelle:  
Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktesystemen und die Modul-
arisierung von Studiengängen der Kultusministerkonferenz i.d.F. vom 04.02.2010). 

Die Gutachter sind der Ansicht, dass die aufgezeigten Mängel innerhalb von neun Monaten 
behebbar sind, weshalb sie eine Akkreditierung unter Auflagen empfehlen (vgl. Abs. 3.1.2 
der Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 
Systemakkreditierung i.d.F. vom 08. Dezember 2009). Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 
24. August 2012 nachzuweisen. 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachterberichtes erfolgt im Folgenden keine ge-
schlechtsneutrale Differenzierung, sondern wird ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich ist seine Ausrichtung in jedem Fall geschlechtsunabhängig. 
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Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 

• Die zuständigen Gremien sollten vor dem Beginn des jeweiligen Auswahlverfahrens 
die Kriterien für den Faktor X3 festlegen und diese beim Auswahlverfahren berück-
sichtigen (Kapitel 2). 

• Die Regelung zur Erstellung der Master-Arbeit in Form einer Gruppenarbeit sollte ü-
berdacht werden und die Länge der Master-Arbeit ggf. entsprechend angepasst wer-
den (Kapitel 3.1). 

• Die Modulbeschreibungen sollten auf einen einheitlich hohen Standard gebracht wer-
den (Kapitel 3.1). 

• Es sollten ggf. mehr Lehraufträge an Dozenten mit einem auf europäische Integration 
bezogenen Hintergrund vergeben werden, um einen durchgängigen Bezug zur euro-
päischen Integration sicherzustellen (Kapitel 4.1). 

• Die Studierenden sollten stärker in die Weiterentwicklung des Studienganges einbe-
zogen werden (Kapitel 4.2). 

• Die Öffnungszeiten der Bibliothek sollten insbesondere während der Prüfungszeit 
verlängert werden (Kapitel 4.4). 

• Eine Evaluation von Seiten der Wirtschaft und weiterer Dritter sollte durchgeführt 
werden (Kapitel 5). 

Die ggf. getroffenen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Empfehlungen sind bei einer allfälli-
gen Re-Akkreditierung zu betrachten. 

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen. Dabei handelt es sich um  

• die internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Kapitel 1.3), 

• den Fremdsprachenanteil (Kapitel 1.3), 

• die Gewährleistung der Fremdsprachenkompetenz (Kapitel 2), 

• die pädagogische/didaktische Qualifikation des Lehrpersonals (Kapitel 4.1), 

• die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal (Kapitel 4.1) 

• und die Anzahl und technische Ausstattung der Bibliotheksarbeitsplätze für Studie-
rende (Kapitel 4.4). 

Darüber hinaus wurden die Kriterien Internationalität der Studierenden (Kapitel 1.3) und Ver-
waltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal (Kapitel 4.2) mit exzellent be-
wertet. 

Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
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Informationen zur Institution 

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ging am 1. April 2009 aus dem Zu-
sammenschluss der Fachhochschule für Wirtschaft (FHW) Berlin und der Fachhochschule 
für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) Berlin hervor. Ebenfalls zum 1. April 2009 wurde 
der Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses aus 2008 umgesetzt, wonach die Fach-
hochschulen in Hochschulen umbenannt wurden. Die HWR ist nun an drei Standorten vertre-
ten und in fünf Fachbereiche sowie drei Zentralinstitute gegliedert. Sie hat 9.115 Studierende 
(Stand: Wintersemester 2010/11) und ca. 1.500 Absolventen jährlich. In der Lehre sind an 
der HWR Berlin rund 200 Professoren sowie mehr als 500 Lehrbeauftragte tätig. 

Profilbildend für die wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge der HWR Berlin ist ein Stu-
dienkonzept mit hohem Praxisbezug und multidisziplinärer Ausrichtung. Neben Studium und 
Lehre gehören insbesondere die Internationalisierung und die Forschung zu den Schwer-
punktbereichen der HWR. Gleichstellung und Nachhaltigkeit gehören als Querschnittsaufga-
ben ebenfalls zum Spektrum der HWR Berlin. In den fünf Fachbereichen und zwei Zentralin-
stituten werden im Wintersemester 2010/11 an der HWR Berlin insgesamt 44 Studiengänge 
(ohne Zertifikatstudiengänge) angeboten.  

Die Fachbereiche und Institute der HWR Berlin im Überblick: 

- Fachbereich I Wirtschaftswissenschaften 
- Fachbereich II Berufsakademie 
- Fachbereiche III Allgemeine Verwaltung 
- Fachbereiche IV Rechtspflege 
- Fachbereich V Polizei und Sicherheitsmanagement 
- Zentralinstitut IMB „Institute of Management Berlin“ bietet Managementweiterbildung 

mit MBA-Abschluss in Zusammenarbeit mit zwei britischen Hochschulen an. Zudem 
werden im IMB Zertifikatsstudiengänge im Auftrag der Internationalen Weiterbil-
dungs- und EntwicklungsgGmbH (InWent), Macroeconomic Policy Studies (in 2009 
letztmalig angeboten) und International Leadership Training Krankenhausmanage-
ment Asien (seit 2007) angeboten. 

- Zentralinstitut FSI „Institut für Fernstudien“ führt in Kooperation mit der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin sowie mit der TFH Wildau Fernstudiengänge für die 
Öffentliche Verwaltung bzw. für das europäische Verwaltungsmanagement durch. 

- Zentralinstitut für Verwaltungsmodernisierung und Polizeireform in Mittel- und Osteu-
ropa (IMO) ist ein interdisziplinäres Kompetenzzentrum für Entwicklungs-, Bildungs- 
und Beratungsprojekte. 

Darüber hinaus verfügt die HWR Berlin über acht An-Institute, die nachfolgend angeführt 
werden: 

- Harriet Taylor Mill-Institut für Ökonomie und Geschlechterforschung 
- Steinbeiszentrum 
- Institut für Ressourcenschonung, Innovation und Sustainability (IRIS) e.V. 
- Institut für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen der HWR Berlin 

(EMF Institut) 
- Institute for International Political Economy Berlin (IPE Berlin) 
- Institut für Logistik (IfL) 
- Institut für Wissenstransfer in Verwaltung und Rechtspflege (IWVR e. V.) 
- Institut für Gender und Recht 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Strategie und Ziele 

1.1 Zielsetzungen des Studienganges 

Der konsekutive, englischsprachige Master-Studiengang „Political Economy of European 
Integration“ soll den Studierenden nach Darlegungen der HWR Berlin ein kritisches Ver-
ständnis des europäischen Integrationsprojekts vermitteln, welches weit über Europas Gren-
zen hinaus von Bedeutung ist. Darüber hinaus soll das Programm mit der Komplexität des 
Regierens in einer Mehrebenenperspektive vertraut machen. Es soll sich nicht nur auf die 
wichtigsten Felder europäischer Politik im 21. Jahrhundert (Umwelt- und Energiepolitik, Wirt-
schafts- und Geldpolitik; Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik) konzentrieren, sondern auch ein 
tieferes Verständnis vom Handeln unterschiedlicher Akteure auf der globalen und supranati-
onalen Ebene ebenso wie auf den nationalen, regionalen und lokalen Ebenen der Politikfor-
mulierung und Politikgestaltung vermitteln. Wie die HWR Berlin ausführt, wurde das Pro-
gramm interdisziplinär konzipiert. Sein besonderes Profil besteht demnach darin, dass es auf 
wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen aufbaut und diese mit europäischem Fokus in 
Verbindung mit politik-, sozial- und rechtswissenschaftlichen Inhalten erweitert; wobei insbe-
sondere der Verbindung von Wirtschafts- und Energiepolitik eine zentrale Bedeutung zuge-
wiesen ist. 

Das Profil der HWR Berlin und auch des FB I Wirtschaftswissenschaften ist nach eigenen 
Ausführungen durch die praxisnahe Ausbildung gekennzeichnet. Studiengangsspezifisches 
Fachwissen, das sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Bezüge umfasst, wird so 
vermittelt, dass die Absolventen befähigt werden, dieses auf die berufliche Praxis anzuwen-
den. Dieses Fachwissen wird durch Methodenkenntnisse ergänzt, damit die Studierenden 
lernen, Situationen bzw. Probleme zu analysieren und Lösungswege aufzuzeigen. Unter-
schiedliche Lehrveranstaltungsformen (z.B. Case Study Project, Project Management, Tuto-
rial Seminar) und unterschiedliche Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Präsentationen, 
Hausarbeiten) ermöglichen es den Studierenden, ihre praktischen Fähigkeiten zu erproben. 
Bildung im Sinne der bürgerschaftlichen Teilhabe („democratic citizenship“) soll durch die 
interdisziplinären Lehrveranstaltungen im Rahmen des „Studium Generale“ sowie durch das 
ergänzende Modul „Tutorial Seminar“ vermittelt werden. 

Die Absolventen sollen eine breite Qualifikation erhalten, welche sie befähigt, berufliche Po-
sitionen bei staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie in europäisch und interna-
tional tätigen Wirtschaftsunternehmen und Verbänden innerhalb und außerhalb der EU an-
zustreben, für die in einem wachsenden Umfang Kenntnisse der Institutionen und des Funk-
tionierens der EU von Bedeutung sind.  

Nach erfolgreichem Abschluss des Studienganges erhalten die Studierenden den akademi-
schen Grad „Master of Arts“ (M.A.). Das Studiengangsprofil ist nach Hochschulangaben „an-
wendungsorientiert“. Zum Ausdruck komme dieses Profil im Zulassungsverfahren, in der 
fachlichen Schwerpunktsetzung, den Qualifikationszielen, den anwendungsbezogenen Lehr-
veranstaltungsformen, der Qualifikation der Lehrenden sowie in der institutionellen Anbin-
dung an Organisationen und Unternehmen. Der anwendungsbezogene Charakter wird nach 
Darlegungen der HWR Berlin zudem durch die Fokussierung der Module auf Fragestellun-
gen der europäischen (und darüber hinaus auch der internationalen) wirtschafts-, umwelt-, 
arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Praxis deutlich. Gastreferenten und Joint Teaching mit 
Experten aus Wissenschaft und Politik sowie von wirtschaftspolitisch relevanten Institutionen 
führen zur Verzahnung wissenschaftlicher Fragestellungen mit konkreten europäischen und 
internationalen Problemen. Konferenzen und Workshops geben den Studierenden Gelegen-
heit, aktuelle Debatten und ökonomische Entwicklungen innerhalb der EU und darüber hin-
aus zu verfolgen, sich zu beteiligen und die unterschiedlichen Interessen und Herangehens-
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weisen von Wissenschaftlern, Politikern, Vertretern von Interessenverbänden und von zivil-
gesellschaftlichen Bewegungen kennen zu lernen, die an der Gestaltung europäischer Politik 
auf den verschiedenen Ebenen mitwirken. Hinzu kommt nach Angaben der HWR, dass alle 
Lehrenden des Master-Studienganges mit relevanten nationalen und internationalen Organi-
sationen und mit Nichtregierungsorganisationen sowie insbesondere mit Forscher-
Netzwerken in ganz Europa gut vernetzt sind.  

Bewertung:  

Die Zielsetzung des Studiengangskonzeptes wird, wie das Gutachterteam festgestellt hat, 
mit Bezug auf das angestrebte Berufsfeld schlüssig dargelegt. Die Rahmenanforderung der 
wissenschaftlichen Befähigung wird ebenso berücksichtigt wie Berufsbefähigung. Des Weite-
ren werden im Curriculum sowohl die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden als auch 
die Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement berücksichtigt. Die Zielsetzung des 
Studienganges ist in der Beschreibung verständlich dargestellt und entspricht dem Qualifika-
tionsziel. Insgesamt orientiert sich das Studiengangskonzept an wissenschaftsadäquaten 
fachlichen und überfachlichen Zielen, die dem angestrebten Abschlussniveau adäquat sind. 
Vor allem durch die Gespräche mit der Studiengangsleitung wurde deutlich, dass das Stu-
diengangskonzept und die angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele aufeinander 
abgestimmt sind. Die Gutachter haben sich u.a. nach Durchsicht der Lehr- und Lernmateria-
lien und der Prüfungsleistungen davon überzeugt, dass der Studiengang den Erfordernissen 
der Dublin Descriptors Rechnung trägt. 

Ebenso entspricht die Abschlussbezeichnung Master of Arts der inhaltlichen Ausrichtung des 
Studienganges und den nationalen Vorgaben. Allerdings ließ die Durchsicht der Modulbe-
schreibungen nicht zwangsläufig eine Studiengangsbezeichnung „Political Economy of Eu-
ropean Integration“ vermuten. Nach erhellenden Gesprächen vor allem mit der Studien-
gangsleitung, aber auch den Lehrenden und Studierenden, wurde deutlich, dass in den Mo-
dulen ein deutlicherer Bezug zu europäischen Institutionen hergestellt wird als aus den Mo-
dulbeschreibungen ersichtlich (siehe hierzu Kapitel 3.1 und 3.2). 

Die Anwendungsorientierung des Studiengangsprofils ist durch den Einsatz von Fallstudien 
und praktischen Übungen nachvollziehbar dargelegt. Eine explizit forschungsorientierte Aus-
richtung des Studiengangsprofils, wie in der Selbstdokumentation verschiedentlich angeführt, 
(die HWR hat in ihrer Stellungnahme klargestellt, dass es sich um einen rein anwendungs-
orientierten Studiengang handelt) war für die Gutachter nicht erkennbar und spiegelt sich 
nicht in den Pflichtkursen bzw. im vermittelten methodischen Wissen wider. Die Befähigung 
zu wissenschaftlichem Arbeiten sowie der Nachweis von wissenschaftlicher Lehre ist jedoch 
einem Master-Studiengang entsprechend erbracht (siehe Kapitel 3.2). 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
2
 

n.r.
2
 

1. Ziele und Strategie     

1.1. Zielsetzungen des Studienganges             X         

1.1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

            X              

1.1.2 Begründung der Abschlussbezeichnung             X              

1.1.3 Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-
ter-Studiengang in D) 

            X              

1.1.4 Studiengang und angestrebte Qualifika-
tions- und Kompetenzziele 

            X              

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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1.2 Positionierung des Studienganges 

Der vorliegende Studiengang hebt sich nach Ausführungen der HWR Berlin von den an an-
deren Berliner und Brandenburger Hochschulen angebotenen Studiengängen mit europäi-
schem Schwerpunkt vor allem durch seine Fokussierung auf eine Verbindung von volkswirt-
schaftlichen und politik- bzw. sozialwissenschaftlichen Schwerpunkten ab. Andere Studien-
gänge im näheren regionalen Umfeld fokussieren entweder auf einen entwicklungspoliti-
schen Kontext (Uni Potsdam) oder haben eine dezidiert soziologische Ausrichtung (FU Ber-
lin). Einzig der von der University of Bath organisierte 14monatige „Euromasters“-
Studiengang, an dem neben der FU Berlin und der HU Berlin insgesamt noch 6 andere Uni-
versitäten in Europa und in den USA beteiligt sind, ähnelt in seinem Profil dem hier vorge-
schlagenen Programm, hat allerdings eine deutlich politikwissenschaftliche Ausrichtung im 
Gegensatz zu dem zentralen makroökonomischen Schwerpunkt des Programms an der 
HWR Berlin. Hinzu kommt, dass der vorliegende Studiengang der europäischen Umwelt- 
und Energiepolitik ein besonderes Gewicht gibt und diese im Kontext der zukünftigen wirt-
schaftspolitischen Ausrichtung der EU thematisiert. 

Die HWR Berlin erwartet, dass mit weiter wachsender politischer und wirtschaftlicher Bedeu-
tung der Europäischen Union die Nachfrage nach Personen mit spezifischen Kenntnissen an 
der Schnittstelle von europäischer Politik und Wirtschaft zunehmen wird, und zwar sowohl in 
den europäischen Organisationen selbst als auch in Unternehmen, Verbänden, Nicht-
Regierungsorganisationen (NROs) und Gewerkschaften mit einem europäischen Bezug. 

Bei der Konzeption der Studiengänge hat die HWR nach eigener Darstellung eine bewährte 
Vorgehensweise. Interdisziplinär zusammengesetzte Teams aus Professoren und Mitarbei-
tern sowie Studierenden des Fachbereichs lassen ihre unterschiedlichen Perspektiven in die 
Master-Konzepte einfließen. Den betreffenden Master-Studiengängen liegt diese Vorge-
hensweise zugrunde. 

 

Im FB I Wirtschaftswissenschaften werden nach eigenen Darlegungen Studiengänge mit 
einer Vielzahl von Spezialisierungsmöglichkeiten und mit branchenübergreifenden Qualifika-
tionsprofilen auf Bachelor- und Master-Ebene angeboten. Der Fachbereich setzt auf den 
Ausbau seines internationalen Profils durch Hochschulpartnerschaften mit Doppelabschluss-
programmen und Englisch als Unterrichtssprache sowie das weitere Sprachangebot im 
Rahmen des fakultativen „Studium Generale“. Auch bei der Besetzung von Professorenstel-
len wird Internationalisierung groß geschrieben: es wird angestrebt, vermehrt Stellen mit in-
ternational erfahrenen Akademikern zu besetzen bzw. Stellen an Akademiker aus dem Aus-
land zu vergeben.  

Ergänzend ist hier die enge Zusammenarbeit der im Studiengang Lehrenden mit dem An-
Institut „Berlin Institute for International Political Economy“ zu nennen, dessen Workshops 
und Veröffentlichungen unmittelbar in den Studiengang einfließen. Die Studierenden können 
in am Institut durchgeführte Projekte einbezogen werden und in diesem Zusammenhang ihre 
Abschlussarbeiten verfassen. Umgekehrt erlauben es die inhaltlichen Überschneidungen 
zwischen den Forschungsschwerpunkten des Instituts und dem hier konzipierten Studien-
gang, dass laufende Forschungen in die Lehre eingehen. 

Bewertung:  

Aufgrund des beschriebenen Profils und der angestrebten Qualifikations- und Kompetenz-
ziele ist der vorliegende Studiengang nachvollziehbar im (regionalen) Bildungs- aber auch 
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Arbeitsmarkt positioniert. Positiv ist die Zusammenarbeit mit Professoren und Mitarbeitern 
bei der Entwicklung des vorliegenden Studienganges zu bewerten.  

Insbesondere durch die internationale Ausrichtung und die englischsprachige Unterrichts-
sprache, aber auch durch das An-Institut Institute for International Political Economy Berlin 
ist die Einbindung des Studienganges in das strategische Konzept der HWR beschrieben 
und nachvollziehbar begründet. Insgesamt verfolgt der Studiengang Qualifikationsziele, wel-
che dem Leitbild und der strategischen Planung der HWR entsprechen. 

 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

1.2 Positionierung des Studienganges             X              

1.2.1 Positionierung im Bildungsmarkt             X              

1.2.2 Positionierung im Arbeitsmarkt im Hin-
blick auf Beschäftigungsrelevanz 
(„Employability“) 

            X              

1.2.3 Positionierung im strategischen Konzept 
der Hochschule 

            X              

 
 
1.3 Internationale Dimension des Studienganges 

Der Master-Studiengang „Political Economy of European Integration” ist nach Angaben der 
HWR durchgehend international ausgerichtet. Ein großer Teil der Module fokussiert explizit 
auf globale und auf internationale Inhalte. Dies trifft auch auf die Themen des Moduls Cur-
rent issues of European Integration sowie auf die Abschlussarbeit zu. Die Unterrichtssprache 
ist Englisch und die Fachliteratur ist nahezu ausschließlich in englischer Sprache; allerdings 
greifen die Studierenden bei der Vorbereitung von Fallstudien auch auf Literatur aus anderen 
Ländern und in anderen Sprachen zurück. Workshops und Gastvorträge sind ebenfalls weit-
gehend in englischer Sprache. 

Der Unterricht soll durch die nationale und ethnische Vielfalt der Studierenden bereichert 
werden, da sie interkulturelle Kompetenzen, Kenntnisse u.a. aus der beruflichen Praxis auch 
in unterschiedlichen Kulturen sowie Auslandserfahrung mitbringen. Diversity ist somit inte-
graler Bestandteil des Studienganges und wird in den Service-Angeboten der HWR beach-
tet. In Hinblick auf die internationale Ausrichtung des vorliegenden Studienganges strebt die 
HWR Berlin – vorbehaltlich der aktuellen Bewerbungslage – eine Studierendengruppe an, 
die zu 70 % aus Bewerbern mit einem ersten Hochschulabschluss aus einem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union sowie zu 30 % aus Bewerbern mit einem ersten Hochschulab-
schluss aus anderen Staaten bestehen soll. In der ersten Kohorte kamen 61 % der Studie-
renden aus der EU (Deutschland, Frankreich, Bulgarien, Ungarn) und 39 % aus Nicht-EU-
Ländern (Kasachstan, Türkei, USA, Kamerun, Mexiko, Georgien, Korea, Sri Lanka). 

Die politische Ökonomie des europäischen Integrationsprozesses kann nur verstanden und 
zum Vorteil aller Beteiligten gestaltet werden, wenn die unterschiedlichen Traditionen, Sicht-
weisen, Interessen und Debatten sowohl innerhalb der Mitgliedsstaaten der Union, aber 
auch in Ländern, die direkt oder indirekt von dem Wirken des europäischen Integrationspro-
zesses betroffen sind, in den Studienalltag und in die Ausgestaltung des Curriculums einflie-
ßen. Dies ist konstitutives Element bei der Konzipierung und Weiterentwicklung der Inhalte 
des Curriculums. Es soll eine Sensibilität und Kompetenz für die Kultur bestimmter Branchen 
sowie für unterschiedliche Kulturen von Organisationen (Unternehmen, Institutionen) vermit-
telt werden. Die Vermittlung dieser Inhalte erfolgt nach Angaben der HWR über Diskussio-
                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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nen sowie international und interkulturell ausgerichtete Fallstudien, wird aber auch im Um-
gang untereinander z.B. bei Teamarbeiten und Rollenspielen trainiert. Grundsätzlich wird 
darauf geachtet, studentische Arbeitsgruppen so zusammenzusetzen, dass ein möglichst 
großes Spektrum unterschiedlicher kultureller Erfahrungen und Sichtweisen in die Bearbei-
tung von Sachthemen einfließen können, was zu einer offenen, grenzüberschreitenden Stu-
dienatmosphäre beitragen soll.  

Von den Dozenten sind drei Professoren Ausländer, davon zwei mit Muttersprache Englisch, 
ein dritter Ausländer hat mehr als zwölf Jahre an einer britischen Universität gelehrt. Auch 
die weiteren Professoren und Lehrbeauftragten verfügen über langjährige internationale Er-
fahrung. Die Professoren und Dozenten sind außerdem in internationale Wissenschafts- und 
Praxisnetze eingebunden. Darüber hinaus profitiert der Studiengang von Vorträgen auslän-
discher Gastprofessoren, Referenten und von Gastaufenthalten von Professoren an auslän-
dischen Hochschulen (v.a. an Partnerhochschulen). 

Regelungen zur Anrechnung von extern erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen in der 
Studien- und Prüfungsordnung ermöglichen es den Studierenden generell, Studien- und Prü-
fungsleistungen an ausländischen Hochschulen zu erbringen (unter Anrechnung der er-
brachten Leistungen nach vorheriger Abfassung eines Learning Agreements). Wie die HWR 
Berlin ausführt, sind aufgrund der Dauer von drei Semestern, mit dem 1. Semester als Ba-
sisstudium, dem 2. Semester als Spezialisierungsstudium und dem 3. Semester zur Anferti-
gung der Master-Thesis, die realen Möglichkeiten zum Auslandsstudium aktuell eng be-
grenzt. Es besteht aber die Möglichkeit, ein freiwilliges (Auslands-)Praktikum zu absolvieren 
(damit verlängert sich das Studium auf 4 Semester). 

Bewertung:  

Der von der HWR erhobene hohe Anspruch an die Vermittlung von Internationalität und in-
terkulturellen Sichtweisen wird insgesamt durch die internationale Ausrichtung der Modulin-
halte und die durchgängige Lehrsprache Englisch überzeugend eingelöst. Internationalität in 
Lehre und Studium ist somit zentraler Bestandteil der Studiengangskonzeption. Der vorlie-
gende Studiengang befähigt die Absolventen somit durch gezielte Wissensvermittlung und 
Kompetenzentwicklung in besonderer Weise für die Bewältigung internationaler Aufgaben-
stellungen.  

Die Gutachter haben sich anlässlich der während der Begutachtung vor Ort geführten Ge-
spräche davon überzeugt, dass der Studiengang in hohem Maße von der Internationalität 
und Interkulturalität der Studierenden lebt. Es ist erklärtes Studiengangsziel, Studierende 
vieler Nationalitäten zu einem Austausch und integriertem Lernen zusammenzubringen. Dies 
ist nach Auffassung der Gutachter sehr überzeugend gelungen und in dieser Form in einem 
konsekutiven Master-Studiengang kaum zu übertreffen. 

Internationale Elemente, wie Fallstudien, Projekte und Fachliteratur, sind fester Bestandteil 
des Studienganges. Daneben besteht die Möglichkeit, einen Studienabschnitt an einer aus-
ländischen Partnerhochschule zu verbringen. Die Gutachter monieren in diesem Zusam-
menhang, dass es den Studierenden kaum möglich ist, ein Auslandssemester ohne Zeitver-
lust zu absolvieren, führen dies jedoch hauptsächlich auf die kurze Studiendauer von drei 
Semestern zurück. Kaum ein Studierender wird nach lediglich einem Semester an der HWR 
ein Auslandssemester einlegen, um anschließend die Master-Arbeit wieder an der HWR zu 
verfassen. In den Gesprächen mit den Studierenden wurde deutlich, dass diese teilweise 
sehr gerne die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes nutzen würden, davon aber abgese-
hen haben, da sie alle an der HWR Berlin angebotenen Module besuchen möchten (insbe-
sondere des zweiten Semesters) und der (fakultative) Auslandsaufenthalt damit faktisch eine 
Studienzeitverlängerung bedeuten würde. Insgesamt sehen die Gutachter dieses Kriterium 
jedoch als erfüllt an, da den Studierenden die Möglichkeit theoretisch offen steht und hand-
habbare Regelungen bestehen. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

1.3 Internationale Ausrichtung       X                    

1.3.1 Internationale Ausrichtung der Studien-
gangskonzeption 

      X                    

1.3.2 Internationalität der Studierenden X                          

1.3.3 Internationalität der Lehrenden             X              

1.3.4 Internationale Inhalte             X              

1.3.5 Interkulturelle Inhalte             X              

1.3.6 Strukturelle und/oder Indikatoren für 
Internationalität 

            X              

1.3.7 Fremdsprachenanteil       X                    
 
 
1.4 Kooperationen und Partnerschaften 

Träger und Verstärker der Internationalisierung der HWR Berlin sind die mittlerweile über 
130 Partnerhochschulen (Stand: März 2011). Kooperationen finden sowohl mit inländischen 
als auch ausländischen Universitäten statt und es wird angestrebt, den Besuch einer Reihe 
von Gastrednern zu ermöglichen. Durch die Kooperation mit dem Master-Studiengang „La-
bour Policies and Globalisation“ gibt es bereits einen intensiven Austausch mit der ILO sowie 
mit den Universitäten von Kassel, Witwatersrand (Südafrika), Campinas (Brasilien) und dem 
Institut für Social Sciences in Mumbai (Indien). Über den Master-Studiengang „Chinese and 
European Economics and Business Studies“ gibt es eine Kooperation mit der South-Western 
University of Finance and Economics in Chengdu (China).  

Der Master-Studiengang „Political Economy of European Integration“ profitiert auch von der 
Mitgliedschaft der Lehrenden in verschiedenen Forschungsnetzwerken, u.a. in den von der 
EU unterstützten Netzwerken „Financial Integration with Social Cohesion“ und „Privatisation 
and the European Social Model“ (PRESOM) sowie seit 2010 dem europäischen Network of 
Excellence „Reconciling Work and Welfare in Europe“ (RECWOWE). Lehrende sind außer-
dem beteiligt an Forschungsnetzwerken zu Europawahlen, europäischer Kohäsionspolitik 
und zu Fragen der Staats- und Verwaltungsreform in Südeuropa sowie an Netzwerken, die 
sich der Erforschung normativer Systeme widmen. Fernerhin erfolgt durch einzelne Lehren-
de eine Mitarbeit in dem seit 1997 bestehenden Netzwerk „Makroökonomie und Makropolitik“ 
der Hans-Böckler-Stiftung; die regelmäßig in Berlin stattfindende Jahrestagung des Netzwer-
kes eröffnet den Studierenden einen Zugang zu Debatten unter international renommierten 
Wirtschaftswissenschaftlern. Durch das An-Institut “International Political Economy“ der 
HWR besteht eine Zusammenarbeit zu Themen internationaler Finanzentwicklungen mit der 
School of Oriental and African Studies (SOAS) der University of London. 

Bewertung:  

Die Gutachter konnten feststellen, dass Kooperationen vor allem mit ausländischen Hoch-
schulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. Netzwerken aktiv betrieben 
werden. Auch der Einbezug von Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen 
Organisationen in den Studiengang ist gegeben. Die Lehrenden sind in vielen Netzwerken 
verankert. 

 

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

1.4 Kooperationen und Partnerschaften             X              

1.4.1 Kooperationen mit Hochschulen  
und anderen wissenschaftlichen Einrich-
tungen bzw. Netzwerken 

            X              

1.4.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunter-
nehmen und anderen Organisationen 

            X              

 
 
1.5 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Nach eigenen Angaben engagiert sich die HWR Berlin seit vielen Jahren für Geschlechterge-
rechtigkeit. So sind Maßnahmen zur Gleichstellung in den Zielvereinbarungen der HWR Ber-
lin mit ihren (Fach)Bereichen vereinbart. Am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist 
Gendermainstreaming Forschungsgegenstand. Im Rahmen der Forschungsaktivitäten wurde 
das Harriet Taylor Mill-Institut für Ökonomie und Geschlechterforschung 2001 gegründet. 
Wie die HWR herausstellt, ist sie die einzige wirtschaftswissenschaftliche Hochschuleinrich-
tung in Deutschland, die ein solches Institut hat.  

An der HWR gibt es einen Kindergarten sowie andere infrastrukturelle und organisatorische 
Maßnahmen zur Förderung von Eltern unter Studierenden und Mitarbeitern. So bietet die 
HWR ein Mentoring-Programm für Studierende mit Migrationshintergrund bzw. für ausländi-
sche Studierende an. Die HWR wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für ihr Engage-
ment im Bereich der Chancengleichheit ausgezeichnet. Der Frauenanteil an den Professuren 
liegt nach ihren Angaben im bundesweiten Vergleich über dem Durchschnitt. 

Im vorliegenden Studiengang sollen Genderaspekte schwerpunktmäßig in den Modulen „Di-
mensions of European integration: work, labour, and social reproduction“ und „Gender and 
globalisation“ behandelt werden. Ziel beider Module ist es nach Darlegungen der HWR, den 
Studierenden ein wissenschaftliches Verständnis von Gender-Konzeptionen zu vermitteln 
und Geschlechterbeziehungen darzustellen, die in Prozessen europäischer Integration zu 
berücksichtigen sind bzw. denen Prozesse der ökonomischen, politischen und kulturellen 
Globalisierung zugrunde liegen. 

Ein Nachteilsausgleich für behinderte Studierende ist in der Prüfungsordnung für die konse-
kutiven Master-Studiengänge in § 9 Abs. 6 gewährleistet. Der Prüfungsausschuss des jewei-
ligen Studienganges ist ermächtigt, über einen Nachteilsausgleich, wie z.B. ein neuer Ter-
min, eine gleichwertige Prüfungsleistung in einer anderen Form, eine längere Klausurzeit 
oder anderes, zu entscheiden.  

Bewertung:  

Die HWR Berlin fördert mit konkreten Maßnahmen Entwicklungen in diesem Studiengang, 
die die Ziele der Geschlechtergerechtigkeit und der allgemeinen Diskriminierungsverbote 
konsequent umsetzen und überprüft deren Wirkung. Die Gutachter loben das eingerichtete 
Institut für Ökonomie und Geschlechterforschung.  

Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und 
formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen (z.B. durch alternative Prüfungs- und Veranstaltungsformen) ist ge-
währleistet. Studierende in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise Erziehende, aus-

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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ländische Studierende und/oder Personen mit Migrationshintergrund werden durch besonde-
re Maßnahmen gefördert. 

 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

1.5 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

      X                    

 
 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 

Zugangsvoraussetzung für den vorliegenden Master-Studiengang sind gemäß Zulassungs-
ordnung für die konsekutiven Master-Studiengänge am Fachbereich Wirtschaftswissenschaf-
ten der HWR Berlin 

• der erfolgreiche Abschluss eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums 
mit mindestens 210 ECTS-Punkten oder ein entsprechendes Äquivalent, das durch 
einen Beschluss des Fachbereichsrates festgelegt wird. 

• der Nachweis englischer Sprachkenntnisse, die mindestens der Stufe B2 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen (z.B. TOEFL-
Test mit mehr als 567 (Paper Based Test) bzw. mehr als 87 Punkten (Internet Based 
Test), ein IELTS-Test mit mindestens 5.0 Punkten oder ein TOEIC ab 750 Punkten). 
Der Nachweis über englische Sprachkenntnisse darf höchstens 5 Jahre alt sein. Bei 
Bewerbern mit englischer Muttersprache ist ein Sprachnachweis nicht erforderlich. 
Soweit Bewerber nachweislich mindestens ein Jahr lang an einer englischsprachigen 
Schule, Hochschule oder einer anderen Bildungs-/Ausbildungsinstitution verbracht 
haben, kann die Zulassungskommission auf den Nachweis der Sprachkompetenz 
verzichten. 

• der Nachweis der Absolvierung insbesondere folgender inhaltlich vergleichbarer Stu-
dienfächer des vorangehenden Studiums 

o Economics und 

o Political/Social Science. 

Der Bewerbung ist zudem ein Motivationsschreiben in englischer Sprache beizufügen. 

Bewerber mit 180 ECTS-Punkten können unter der Voraussetzung zum Master-Studium 
zugelassen werden, dass sie bis zum Abschluss des Studiums gemäß Praktikumsordnung 
ein integriertes Praxissemester von 30 ECTS-Punkten ableisten. Bewerber mit weniger als 
210, aber mehr als 180 ECTS-Punkten können im Rahmen des Zulassungsverfahrens be-
rücksichtigt werden, wenn sie während des Master-Studiums die fehlenden ECTS-Punkte 
erwerben (z.B. durch Besuch von zusätzlichen Lehrveranstaltungen aus dem 2. Studienab-
schnitt eines wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiums an der HWR Berlin oder einer 
ausländischen Partnerhochschule). Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen, die an anderen Hochschulen und/oder in anderen Studiengängen 
erbracht wurden, erfolgt gemäß § 22 der Prüfungsordnung. 

Die Studienplatzvergabe erfolgt zu 80 % nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens und 
zu 20 % nach Wartezeit. Das Auswahlverfahren berücksichtigt die folgenden Faktoren 

1. Grad der im einschlägigen akademischen Hochschulabschluss ausgewiesenen Qua-
lifikationen (Durchschnittsnote) als Faktor X1; 

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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2. Mittelwert der Einzelnoten in Economics und Political/Social Science als Faktor X2; 

3. zusätzliche Qualifikationen, die außerhalb des Hochschulstudiums erworben wurden, 
als Faktor X3.  

Die Auswahl erfolgt aufgrund einer Rangfolge, die sich aus den Ergebnissen gemäß der 
Formel X = 0,5 X1 + 0,4 X2 + 0,1 X3 ergibt. Bei Ranggleichheit werden die nachgewiesene 
Sprachqualifikation sowie die Erläuterung der Studienmotivation zugrunde gelegt. 

Die Zulassungskommission entscheidet im Hinblick auf das Gesamtprofil des Bewerbers auf 
der Grundlage der schriftlichen Bewerbungsunterlagen über eine Studienplatzvergabe und 
dokumentiert ihr Votum schriftlich. Über die Zulassung bzw. die Nichtzulassung erhalten die 
Bewerber einen Bescheid inklusive einer Annahmefrist. Übersteigt die Zahl der Bewerber die 
verfügbaren Studienplätze, wird eine Warteliste erstellt und frei werdende Studienplätze wer-
den im Nachrückverfahren vergeben.  

Die Zulassung erfolgt ausschließlich zum Wintersemester. Im Falle eines Abschlusses au-
ßerhalb Deutschlands ist der Zulassungsantrag über die Arbeits- und Servicestelle für inter-
nationale Studienbewerbungen e.V. (uni-assist e.V.) zu stellen. Das Zulassungsverfahren ist 
in der Zulassungsordnung sowie den Informationsmaterialien zum Studiengang in Englisch 
und Deutsch beschrieben.  

Bewertung:  

Die Zulassungsbedingungen für den Studiengang „Political Economy of European Integrati-
on“ sind in der Zulassungsordnung für Master-Studiengänge definiert und nachvollziehbar. 
Die nationalen Vorgaben sowie die Vorgaben des Berliner Hochschulgesetzes sind dargelegt 
und berücksichtigt. Übergangswege aus anderen Studiengangsarten sind durch handhabba-
re Regelungen definiert. Ein Nachteilsausgleich für behinderte Studierende im Rahmen des 
Eignungsfeststellungsverfahrens ist nicht sichergestellt. Gemäß Abs. 2.3 der Regeln des 
Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditie-
rung sind jedoch im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens (Auswahlverfahren) Re-
gelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung zu treffen. Die Gutachter 
empfehlen daher eine diesbezügliche Auflage.  

Die Studienplätze werden nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens vergeben, welches 
sich an einer vordefinierten Formel orientiert. Grundsätzlich prüft das Auswahlverfahren den 
Grad von Eignung und Motivation für das angestrebte Studium und gewährleistet somit die 
Gewinnung von qualifizierten Studierenden entsprechend der Zielsetzung des Studien-
gangskonzeptes. Die erwarteten Eingangsqualifikationen werden berücksichtigt. Die Gutach-
ter möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Auswahl zu einem großen Teil nach Noten 
erfolgt und zusätzliche Qualifikationen (s.u.) eine relativ geringe Rolle spielen. Zudem stellen 
die Zulassungsbedingungen anhand von standardisierten Sprachtests mit der Vorgabe eines 
Mindestergebnisses sicher, dass Studierende gewonnen werden, die fremdsprachliche Lehr-
veranstaltungen absolvieren können.  

Hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit des Zulassungsverfahrens weisen die Gutachter darauf 
hin, dass die Definition der zusätzlichen Qualifikationen, die außerhalb des Hochschulstudi-
ums erworben wurden (Faktor X3), nicht näher geregelt ist. Die Gutachter haben durch die 
Befragung der Programmbeteiligten bei der Begutachtung vor Ort erfahren, dass es sich 
hierbei hauptsächlich um Berufspraxis (einschließlich Praktika) handelt, welche nach einem 
Bachelor-Studium erworben wurde, aber auch um Auslandserfahrung und Sprachkenntnisse. 
Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass dieses Auswahlkriterium dazu dient, 
geeignete Studierende für den Studiengang zu gewinnen. Da dieses jedoch mit 10 % Ge-
wichtung die Bewertung und damit die Entscheidung über die Zulassung in nicht geringem 
Maße beeinflussen kann, sind die Gutachter der Auffassung, dass eine nähere Definition 
dieses Kriteriums im Sinne der Transparenz und der Objektivierbarkeit des Zulassungsver-
fahrens von Vorteil wäre. Daher empfehlen sie, dass die zuständigen Gremien vor dem Be-



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 17 

ginn des jeweiligen Auswahlverfahrens die Kriterien für den Faktor X3 festlegen und diese 
beim Auswahlverfahren berücksichtigen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass das Zulassungsverfahren in der Zulassungsordnung be-
schrieben und somit nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit dokumentiert und zugänglich 
ist. Die Zulassungsentscheidung basiert auf aus der Zulassungsordnung ersichtlichen objek-
tivierbaren Kriterien und wird den Bewerbern schriftlich kommuniziert. 

 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

2 Zulassung (Bedingungen und Verfahren) 

2.1 Zulassungsbedingungen             X              

2.2 Auswahlverfahren             Auflage             

2.3 Berufserfahrung (* für weiter- 
bildenden Master-Studiengang) 

                        n.r.  

2.4 Gewährleistung der Fremdsprachen-
kompetenz 

      X                    

2.5* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
des Zulassungsverfahrens 

            X              

2.6* Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

            X              

 
 

3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Struktur 

Der Master-Studiengang „Political Economy of European Integration“ erstreckt sich über drei 
Semester, in denen insgesamt 90 ECTS-Punkte erworben werden. Ein ECTS-Punkt ent-
spricht einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden, so dass der gesamte Studiengang einen stu-
dentische Arbeitsbelastung (Workload) von 2.700 Stunden beinhaltet. Im ersten Semester ist 
ein fachspezifisches Basisstudium mit vier Pflichtmodulen vorgesehen, auf dem das fach-
spezifische Spezialisierungsstudium des zweiten Semesters aufbaut. In diesem Semester 
sind das Pflichtmodul „Project: Current Issues of European Integration“ sowie drei Wahl-
pflichtfächer zu belegen. Alle Module haben einen Umfang von 7 ECTS-Punkten, mit Aus-
nahme der Tutorial-Seminare I und II, die jeweils 2 ECTS-Punkte umfassen. Das dritte Se-
mester sieht die Bearbeitung der Master-Arbeit (24 ECTS-Punkte, Bearbeitungszeitraum 18 
Wochen), das Kolloquium (4 ECTS-Punkte) sowie das forschungsspezifische Seminar (2 
ECTS-Punkte) vor. 

Im Diploma Supplement als Ergänzung zum Zeugnis sowie im Transcript of Records werden 
alle absolvierten Module gelistet. Zu allen Modulen und der Abschlussarbeit werden die 
deutschen Noten und die erworbenen ECTS-Punkte ebenso wie der Titel der Abschlussar-
beit ausgewiesen. Eine relative Note kann gemäß Prüfungsordnung ausgewiesen werden, 
sobald eine ausreichend große Grundgesamtheit und Erfahrung mit relativen Noten an der 
HWR Berlin vorliegt. 

Untersuchungen zum studentischen Workload werden am Fachbereich alle 2 Jahre durchge-
führt. Aufgrund der kleinen Gruppen in den Master-Studiengängen und dem direkten Kontakt 
zwischen Studiengangsleitung und Studierenden sind Informationen zur Workload auch in-
formell verfügbar. Sowohl die Ergebnisse der standardisierten Workloaderhebung als auch 

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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die Einschätzung, die im direkten Gespräch mit Studierenden gewonnen wird, verwenden die 
Studiengangsleiter, um in den Facheinheiten die Anforderungen für die unterrichteten Modu-
le zu thematisieren. Abfragen der studentischen Workload bestätigen bislang im Wesentli-
chen die im Curriculum vorgesehene Struktur der Leistungspunkte.  

Die Struktur der Master-Studiengänge sowie die Form der studienbegleitenden Prüfungsleis-
tungen sind in der Studienordnung für die Master-Studiengänge des FB I Wirtschaftswissen-
schaften sowie (überwiegend) in den Modulbeschreibungen festgelegt. Die Module sind nach 
Inhalt, Zielsetzung sowie Prüfungsanforderungen in den Modulbeschreibungen beschrieben. 
Die Regelungen zu Prüfungsleistungen sind der Prüfungsordnung für die Master-
Studiengänge des FB I Wirtschaftswissenschaften (MPO) sowie dem Fachbereichsratsbe-
schluss zu den Prüfungsformen zu entnehmen. Abweichend hiervon kann der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag des Prüfers die Prüfung in offener Prüfungsform gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 6 
MPO zulassen. Studienbegleitend werden in jedem Modul mündliche, schriftliche oder kom-
binierte Prüfungen durchgeführt. Schriftliche Prüfungen sind in der Regel Projekt- bzw. 
Hausarbeiten oder Klausuren, mündliche Prüfungen sind Einzel- oder Gruppen-
Präsentationen zu bestimmten Themenstellungen. Insgesamt ist die kombinierte Prüfung die 
vorherrschende Prüfungsform im vorliegenden Studiengang. Die Master-Thesis kann auch in 
Form einer Gruppenarbeit von maximal zwei Studierenden angefertigt werden. Die benote-
ten Prüfungsleistungen in Modulen gehen zusammen mit der Master-Thesis – gewichtet mit 
den ECTS-Punkten – in die Gesamtnote ein. Hierzu empfehlen die Gutachter, diese Rege-
lung noch einmal zu überdenken. Wenn die Möglichkeit einer Gruppen-Thesis erhalten blei-
ben soll, sollte die Länge entsprechend angepasst werden. 

Die Prüfungsordnung sieht in § 22 die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-
fungsleistungen vor, wobei für die Gleichwertigkeit der Studienzeiten, Studien- und Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen die von der KMK und der HRK gebilligten Äquiva-
lenzvereinbarungen maßgebend sind. 

Ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist gewährleistet. Besondere Rege-
lungen zum Umgang mit Prüfungen im Falle von Schwangerschaft, Krankheit, Behinderung 
oder der Personensorge für Kinder gibt es in § 9 Abs. 6 der MPO. Darüber hinaus ist der 
Prüfungsausschuss des jeweiligen Studienganges ermächtigt, über einen Nachteilsausgleich 
wie z.B. eine längere Klausurzeit oder die Verwendung von Hilfsmitteln zu entscheiden. 

Nach Darlegungen der HWR Berlin ist die Studierbarkeit des Studienganges gewährleistet. 
So seien für die Zulassung klare Voraussetzungen hinsichtlich der Vorkenntnisse definiert. 
Die daneben vorhandenen Unterschiede hinsichtlich Kenntnissen und Wissensstand werden 
in den Veranstaltungen des ersten Semesters berücksichtigt und auf ein Niveau gehoben. 
Zudem komme der Studierbarkeit zugute, dass sich die Prüfungsbelastung auf die gesamte 
Semesterzeit verteilt, da die Module unterschiedliche Prüfungsformen zu verschiedenen 
Zeitpunkten vorsehen und zu einem großen Teil mit einer auf die Lehrform ausgerichteten 
kombinierten Prüfung abschließen, die die Belastung angemessen aufteilt durch seminarbe-
gleitende Prüfungsleistungen (term paper, presentation etc.) und Leistungen innerhalb der 
vorlesungsfreien Zeit (Hausarbeit). 

Darüber hinaus ist die Betreuung der Studierenden in allen Studienabschnitten gewährleis-
tet. Gemäß der Studienordnung sind die in den Master-Studiengängen unterrichtenden Pro-
fessoren und Lehrkräfte für die Studienfachberatung verantwortlich. Ihre Aufgabe dabei ist, 
die Studierenden durch das Beratungsgespräch auf etwaige Leistungsschwächen hinzuwei-
sen und einen Maßnahmenplan zu vereinbaren, damit ein erfolgreicher Abschluss des Mo-
duls erreicht werden kann. Ziel ist es, die drop-out-Quote möglichst klein zu halten.  
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Bewertung:  

In der Struktur des Studienganges ist das Verhältnis von Kernfächern und Wahlpflichtmodu-
len überzeugend gewichtet vorgesehen. Dies dient nach Auffassung der Gutachter der Ziel-
setzung und fördert den an der Zielsetzung orientierten Kompetenzerwerb der Studierenden. 

Die ECTS-Elemente sind größtenteils realisiert. Bei den beiden „Tutorials Seminars“ sowie 
dem „Research Methods Seminar“ handelt es sich um Module mit jeweils nur 2 ECTS-
Punkten. Diese Ausnahmen wurden von der HWR jedoch inhaltlich überzeugend und nach-
vollziehbar begründet. Darüber hinaus entsteht für die Studierenden auch keine höhere Prü-
fungsbelastung, da sie lediglich mit einer erfolgreichen Teilnahme abgeschlossen werden. 
Hierbei ist jedoch stets gewährleistet, dass die Studierenden mit einem erfolgreichen Ab-
schluss die für das jeweilige Modul definierten Lernergebnisse erreicht haben.  

Aus der Prüfungsordnung ist zu entnehmen, dass relative ECTS-Noten vergeben werden 
können, nicht aber, dass die Vergabe verpflichtend vorzusehen ist. Gemäß den Rahmenvor-
gaben für die Einführung von Leistungspunktesystemen und die Modularisierung von Stu-
diengängen der Kultusministerkonferenz i.d.F. vom 04.02.2010 ist die relative ECTS-Note als 
Ergänzung der deutschen Note für Studienabschlüsse jedoch obligatorisch. Somit empfehlen 
die Gutachter als Auflage, die relative ECTS-Note gemäß Anhang 3 „ECTS-
Einstufungstabelle“ des ECTS-Leitfadens als Ergänzung zur deutschen Note für Studienab-
schlüsse auszuweisen und in der Prüfungsordnung zu regeln. 

Die Modulbeschreibungen entsprechen überwiegend den Strukturvorgaben. Die Module ent-
halten größtenteils eine genaue Beschreibung der Voraussetzungen für die Vergabe von 
ECTS-Punkten. Die Modulbeschreibung zum Modul „International institutional econo-
mics/Globalisation and the welfare state“ gibt lediglich die Prüfungsform „Kombinierte Prü-
fung“ an, nicht jedoch die gültige Art der Prüfungsleistung. 

Darüber hinaus ist der Bezug des Studienganges zu europäischen Institutionen bzw. zur 
europäischen Integration nicht überall erkennbar, wo er nach Angaben der Studiengangslei-
tung vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für die Module „Dimensions of European integra-
tion: nature, sustainability and security“, „Gender and globalisation“, „Worker’s rights in the 
informal economy“ sowie „International institutional economics“. Die Module sollten sich vor-
nehmlich mit der europäischen Integration befassen und nicht allgemeine Themen behan-
deln, die auch und am Rande auf den europäischen Integrationsprozess bezogen werden 
können. Durch die Gespräche mit Studierenden und Lehrenden und auch nach Durchsicht 
der vorgelegten Lehr- und Lernmaterialien wurden die Darlegungen der Studiengangsleitung 
glaubhaft bestätigt und bekräftigt. Des Weiteren werde den Studierenden in der jeweils ers-
ten Sitzung des Moduls ein ausführliches Module-Outline vorgelegt, welches detailliert den 
Ablauf und die Inhalte des Moduls und somit den Bezug zu europäischen Institutionen und 
zur europäischen Integration beschreibt. Dennoch sollen die Modulbeschreibungen gemäß 
„Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-
diengängen“ („Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die 
Modularisierung von Studiengängen“ der Kultusministerkonferenz“) i.d.F. vom 4. Februar 
2010 den Studierenden eine zuverlässige Information u.a. über Inhalte und Einbindung in 
das Gesamtkonzept des Studienganges bieten. Dies sehen die Gutachter in den vorliegen-
den Fällen als nicht durchgängig gegeben an und empfehlen eine diesbezügliche Auflage 
zur Überarbeitung der genannten Modulbeschreibungen in Bezug auf das Erreichen einer 
aussagekräftigen Darstellung der Inhalte und der Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. Die Literaturangaben für die Module sind entsprechend anzupassen. 

Darüber hinaus haben die Gutachter festgestellt, dass die Ausformulierung der Lernziele z.T. 
sehr heterogen über alle Modulbeschreibungen hinweg ist. Sie empfehlen, die Modulbe-
schreibungen auf einen einheitlich hohen Standard zu bringen. 
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Wie die HWR Berlin darlegt, schließen die Module fast ausschließlich mit kombinierten Prü-
fungen ab, die aus zwei Teilprüfungen bestehen. Die Gutachter sind sich bewusst, dass ge-
mäß Abs. 2.5 (Prüfungssystem) der Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 
von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 10. Dezember 2010 jedes 
Modul in der Regel mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung abschließen soll. 
Darüber hinaus fordert Abs. 1.1 (Modularisierung) der Rahmenvorgaben für die Einführung 
von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen i.d.F. vom 04. 
Februar 2010, dass Module zur Reduzierung der Prüfungsbelastung in der Regel nur mit 
einer Prüfung abgeschlossen werden sollen und der Prüfungsumfang auf das notwendige 
Maß zu beschränken ist. Wie der Hochschulausschuss der Kultusministerkonferenz in seiner 
Handreichung "Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- 
und Masterstudiengängen vom 04.02.2010 - Auslegungshinweise " vom 25.03.2011 jedoch 
betont, ist die Obergrenze von einer Prüfung pro Modul als Sollvorschrift formuliert, d. h. in 
begründeten Fällen sind modul- und fachbezogen auch Abweichungen, also mehr Prüfungen 
möglich, wobei Abweichungen zu begründen sind. 

Die Gutachter befürworten entschieden das didaktische Konzept des Studienganges mit ei-
ner Vielzahl von unterschiedlichen Prüfungsformen, die die Möglichkeit bieten, die in den 
Modulen erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen gezielter abzuprüfen. Inhaltlich ist 
dieses Prüfungssystem überzeugend begründet. Darüber hinaus dienen verschiedene Prü-
fungsleistungen über das gesamte Modul hinweg der Studierbarkeit, da die Arbeitsbelastung 
gleichmäßiger über das Modul verteilt werden kann, wobei die Prüfungsleistungen in diesem 
Studiengang einen integrativen Charakter aufweisen. Nach Auffassung der Gutachter sind 
die Abweichungen der o.a. Vorgaben somit überzeugend begründet, weshalb von einer 
diesbezüglichen Auflage abzusehen ist. 

Die Studierbarkeit steht nach Ansicht der Gutachter dabei ohnehin wegen der bisherigen 
Erfahrungen im Studiengang sowie der Ergebnisse der Gespräche mit den Studierenden 
nicht in Frage, da die hohe Arbeitsbelastung mit einer exzellenten Betreuung der Studieren-
den in Verwaltungsangelegenheiten aller Art, einer gleichmäßigen Verteilung der Workload 
über das gesamte Studienjahr und durch eine gute Selbstorganisation und das hohe Enga-
gement der Studierenden aufgefangen wird. Auch unter Berücksichtigung der erwarteten 
Eingangsqualifikationen sowie durch entsprechende Betreuungsangebote und fachliche und 
überfachliche Studienberatung ist die Studierbarkeit des vorliegenden Studienganges ge-
währleistet. Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Für die Master-Studiengänge des Fachbereichs existiert eine Studien- und Prüfungsordnung, 
in der die strukturellen Vorgaben für den Studiengang, unter Berücksichtigung der nationalen 
und landesspezifischen Vorgaben, umgesetzt sind. Es bestehen Regelungen zum 
Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben 
im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen. 
Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen und außerhochschulisch erbrachte Leis-
tungen gemäß der Lissabon Konvention sind festgelegt. Die Möglichkeit für Zeiträume von 
Aufenthalten an anderen Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust ist prinzipiell vorge-
sehen, wurde von den Studierenden jedoch bisher kaum in Anspruch genommen (siehe 
hierzu Kapitel 1.3). 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

3. Konzeption des Studienganges      

3.1 Struktur             X              

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges 
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

            X             

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

            Auflagen             

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung             X              

3.1.4* Studierbarkeit             X                  

 

3.2 Inhalte 

Wie die HWR Berlin ausführt, ist das Studium fachlich sehr breit angelegt, um Absolventen 
zu befähigen, sich mit einem möglichst großen Spektrum von theoretischen Kontroversen, 
aktuellen Entwicklungen und strittigen politischen Fragen vertraut zu machen, welche zu 
bearbeiten sind, wenn berufliche Positionen mit einem Europabezug sowohl auf regionaler 
wie nationaler, erst recht auf europäischer und internationaler Ebene angestrebt werden. 
Das Programm beginnt mit Pflichtmodulen, die den theoretischen und konzeptionellen Rah-
men für die Analyse derjenigen Medien gesellschaftlicher Integration vermitteln, welche his-
torisch in die Zuständigkeit von Nationalstaaten fielen (die Regulierung des gesellschaftli-
chen Verhältnisses von Natur, Geld und Arbeit), heute aber im supranationalen, europäi-
schen Rahmen gestaltet werden. Anschließend bieten eine Vielzahl von Wahlkursen die 
Möglichkeit, einzelne Aspekte, auch mit Blick auf die Rolle der EU im globalen Kontext, zu 
vertiefen und zu erweitern. Durch die Angebote im Rahmen des hochschulübergreifenden 
„Studium Generale“ haben die Studierenden darüber hinaus die Möglichkeit, sich individuell 
zu qualifizieren, u.a. zu gesellschaftlich relevanten Fragen, aber auch in Fremdsprachen, 
Schlüsselqualifikationen oder interdisziplinären Lehrveranstaltungen. Ergänzt wird das Curri-
culum durch Begleitseminare („Tutorial Seminars“), die die Studierenden gezielt auf den Ü-
bergang in den Beruf vorbereiten sollen. Neben der Erstellung eines persönlichen Kompe-
tenzprofils werden Kommunikations- und Präsentationstechniken geübt.  

Die Outcome-Orientierung ist durch die anwendungsbezogene Lehre auf der Grundlage wis-
senschaftlicher Methoden durch Lehrinhalte und Didaktik sowie durch die Prüfungsformen 
gegeben. Durch die praxisbezogene Lehre erhalten die Studierenden die Chance, ihr Wissen 
und Können auf Situationen aus der Praxis anzuwenden und zu reflektieren. Als Fachhoch-
schule hat die HWR den Auftrag, praxisnah auszubilden. Verknüpfungen mit der Praxis sind 
u.a. gegeben durch z.B. Fallstudien, die als Instrument insbesondere die vergleichende Be-
trachtung ermöglichen und somit die Absolventen befähigen, selbstständig Analysen zu 
erstellen und verschiedene Optionen zur Lösung ökonomischer Probleme zu formulieren. 
Die Module sollen die Beziehungen zwischen theoretischer Perspektive und praktischer An-
wendung verdeutlichen. Historische Beispiele, Fallstudien zu einzelnen Akteuren europäi-
scher Politikgestaltung, zu ausgewählten Politikfeldern und insbesondere zu einzelnen politi-
schen Maßnahmen der Europäischen Union im Bereich ihrer Umwelt- und Energiepolitik, 
ihrer Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie neuere Entwicklungen im europäi-

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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schen Recht, die diese Politikfelder beeinflussen, gewährleisten den grundsätzlichen An-
wendungsbezug des Studienganges. 

 

Die HWR Berlin begründet die interdisziplinäre Ausrichtung des vorliegenden Studienganges 
mit dem Studiengangsziel, möglichst viele Facetten des europäischen Integrationsprozesses 
analysieren und bewerten zu lernen. Das besondere Profil des Studienganges bestehe darin, 
aufbauend auf wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen diese mit europäischem Fokus 
und in Verbindung mit politik-, sozial- und rechtswissenschaftlichen Inhalten zu erweitern. 
Schließlich werden die Studierenden dazu angehalten, in ihrer Abschlussarbeit möglichst 
interdisziplinäre Themen zu bearbeiten. Die Interdisziplinarität spiegele sich zudem in den 
eingesetzten Lehrenden (Ökonomen, Politikwissenschaftlern, Soziologen sowie Juristen) 
wider.  

In Hausarbeiten werden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens unter Anleitung der 
Dozenten trainiert, wobei die Studierenden ihre analytischen, fachwissenschaftlichen und 
argumentativen Kompetenzen erproben und fortentwickeln sollen. Analytische Fähigkeiten 
werden zudem durch die Integration von Fallstudien entwickelt. Vorbereitend für die Anferti-
gung der Master-Thesis wird das Forschungsspezifische Seminar angeboten. Die Studieren-
den lernen in diesem Modul, ihre Master-Thesis zu strukturieren, Methoden und deren An-
wendungspotenzial zu reflektieren und in der Diskussion mit dem Dozenten und Kommilito-
nen ihre Vorgehensweise und ihr Konzept zu begründen.  

Es gehört zum Selbstverständnis der Studiengangsleitung und der Lehrenden, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Inhalte des Studienganges in den neuesten Stand der Forschung einge-
bettet sind. Dafür überarbeiten sie die Module des Studienganges periodisch, um den Stand 
der Entwicklung von Forschung und Lehre abzubilden. Einen besonderen Anreiz zu eigenen 
Forschungsaktivitäten und zu deren Einbettung in die Lehre setzt die HWR Berlin durch ihre 
Maßnahmen zur Forschungsförderung. Alle Lehrenden sind in wissenschaftliche Netzwerke 
integriert, darunter eine Beteiligung an An-Instituten der HWR, an laufenden Forschungspro-
jekten oder an Koordinierungsausschüssen für Konferenzen und Netzwerke. 

Die Prüfungsleistungen sind auf die Lernziele der Module ausgerichtet. Die „Kombinierte 
Prüfung“ zielt insbesondere auf die Ausbildung der fachlichen, generischen und kommunika-
tiven Kompetenzen ab. In der Master-Thesis sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
die Studienziele ihres jeweiligen Studienganges erreicht haben. Insbesondere sollen sie 
nachweisen, dass sie sich während des Studiums hinreichende methodische Fähigkeiten 
und Kompetenzen angeeignet haben, um ein thematisch eingegrenztes Problem selbststän-
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dig wissenschaftlich bearbeiten zu können. Praxisarbeiten sowie interdisziplinäre Themen 
sind erwünscht. Das Kolloquium dient der Feststellung, ob die Studierenden gesichertes 
Wissen und Kompetenzen auf dem Gebiet der Master-Thesis besitzen und befähigt sind, die 
Ergebnisse der Master-Thesis selbstständig zu begründen und das entsprechende Wissen 
auf Probleme der beruflichen und gesellschaftlichen Praxis anzuwenden. 

Bewertung:  

Bei den vier Pflichtmodulen des ersten Semesters ist der Bezug zu Europa deutlich in den 
Modulen ‚European multilevel governance‘ und ‚Money and Trade‘ zu erkennen. In den bei-
den anderen Kursen haben die Gutachter nach bloßer Lektüre der Modulbeschreibungen 
zunächst den Eindruck gewonnen (etwa aus der angegebenen Literatur), dass es ganz all-
gemein um Umwelt-, Energie- oder Arbeitspolitik geht mit gelegentlichen Bezügen zu Euro-
pa, der Ansatz also primär soziologisch (Spezialgebiete der Professoren) und weniger euro-
papolitisch ist. Ähnliches trifft auf mehrere der Wahlfächer zu. Da eine Tätigkeit in europäi-
schen Institutionen als eine der vornehmlichen Berufschancen für Absolventen dieses Stu-
diengangs sein soll, müsste im Studiengang insgesamt der Bezug zur europäischen Integra-
tion deutlicher ausgeprägt sein. Die Studiengangsleitung konnte jedoch während der Begut-
achtung vor Ort überzeugend darlegen, dass ein Bezug zu europäischen Institutionen (fast) 
durchgängig vorhanden ist. Die Gespräche mit den Lehrenden und Studierenden haben dies 
bestätigt. Somit können die Gutachter abschließend feststellen, dass das Curriculum den 
Zielen des Studienganges angemessen Rechnung trägt. Dies sollte sich jedoch auch in den 
Modulbeschreibungen widerspiegeln (siehe hierzu Kapitel 3.1). 

Insgesamt deckt das Angebot an Kernfächern die erforderlichen Inhalte zur Erreichung der 
angestrebten Qualifikations- und Kompetenzziele ab. Die Module sind inhaltlich ausgewogen 
angelegt und in der Reihenfolge und Anordnung sinnvoll miteinander verknüpft. Die im zwei-
ten Semester vorgesehenen Wahlpflichtfächer ermöglichen zusätzlichen, auf das Studien-
gangsziel ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb. Die Gutachter haben sich in 
diesem Zusammenhang davon überzeugen können, dass der Studiengang interdisziplinäres 
Denken fördert. Insgesamt sind die Module auf Qualifikations- und Kompetenzentwicklung 
ausgerichtet. Weitere Wahlmöglichkeiten sind nach Auffassung der Gutachter nicht relevant.  

Die Outcome-Orientierung ist durch die anwendungsbezogene Lehre auf der Grundlage wis-
senschaftlicher Methoden durch Lehrinhalte und Didaktik sowie durch die Prüfungsformen 
gegeben. Durch die praxisbezogene Lehre sowie den Einsatz von Fallstudien erhalten die 
Studierenden die Chance, ihr Wissen und Können auf Situationen aus der Praxis anzuwen-
den und zu reflektieren. Im Rahmen der Tutorial Seminars werden die Studierenden in ihrer 
persönlichen Entwicklung unterstützt und auf den Berufseinstieg vorbereitet.  

Die Gutachter sehen darüber hinaus die Vermittlung von Methodenkompetenz und die Befä-
higung zu wissenschaftlichem Arbeiten vor dem Hintergrund der Anwendungsorientierung im 
Studiengang als gewährleistet an. Der Nachweis von wissenschaftlicher Lehre ist im Stu-
diengang erbracht. Nach Durchsicht der vorgelegten Prüfungsleistungen und der Abschluss-
arbeiten haben die Gutachter festgestellt, dass diese auf die Learning Outcomes bzw. die 
Studieninhalte und Qualifikationsziele abgestimmt sind. Insgesamt entsprechen die Anforde-
rungen dem Qualifikationsniveau. Abschlussarbeiten lagen zum Zeitpunkt der Begutachtung 
vor Ort noch nicht vor. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

3.2 Inhalte             X              

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

            X              

3.2.2 Fachliche Angebote in Kernfächern             X              

3.2.3 Fachliche Angebote in Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) 

            X              

3.2.4 Fachliche Angebote in den Wahlmög-
lichkeiten der Studierenden (falls zutref-
fend) 

                       n.r. 

3.2.5 Integration von Theorie und Praxis             X              

3.2.6 Interdisziplinarität             X              

3.2.7 Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten 

            X              

3.2.8 Wissenschaftsbasierte Lehre             X              

3.2.9 Prüfungsleistungen             X              

3.2.10 Abschlussarbeit                         n.b.  
 
 
3.3 Überfachliche Qualifikationen 

Die im FB I Wirtschaftswissenschaften angebotenen Master-Studiengänge sind ihrem Profil 
entsprechend „anwendungsorientiert“. Es sollen sowohl theoretisches Wissen als auch prak-
tische Bezüge so vermittelt werden, dass die Absolventen befähigt werden, wissenschaftli-
che Erkenntnisse und Vorgehensweisen auf die berufliche Praxis anzuwenden. Das Fach-
wissen wird durch Methodenkenntnisse ergänzt, damit die Studierenden lernen, Situationen 
bzw. Probleme zu analysieren und Lösungswege aufzuzeigen. Lehrveranstaltungsformen 
(z.B. Case Study Project, Project Management, Tutorial Seminar) und unterschiedliche Stu-
dien- und Prüfungsleistungen (z.B. Präsentationen, Hausarbeiten) sollen es den Studieren-
den ermöglichen, ihre analytischen und praktischen Fähigkeiten zu erproben. Das „For-
schungsspezifische Seminar“ als begleitendes Modul während der Phase der Master-Thesis 
dient den Studierenden insbesondere zur Reflexion wissenschaftlicher und methodischer 
Fragestellungen. 

Bildung im Sinne der bürgerschaftlichen Teilhabe soll durch die interdisziplinären Lehrveran-
staltungen im Rahmen des „Studium Generale“ sowie durch das ergänzende Modul „Tutorial 
Seminar“ vermittelt werden. Die Studierenden müssen dieses Wissen und Verstehen sowie 
die Fähigkeit zur Problemlösung aber auch auf neue und unbekannte Situationen mit breite-
rem oder multidisziplinärem Kontext anwenden können.  

Die Absolventen sollen durch das Fachstudium lernen, Wissen unter Berücksichtigung der 
sozialen und ethischen Verantwortung einzuordnen, Komplexitäten zu meistern und Urteile 
auch im Rahmen unvollständiger oder begrenzter Informationen zu fällen. Dieser verantwor-
tungsvolle Umgang mit dem erworbenen Wissen umfasst auch Nachhaltigkeits- und Gender-
Aspekte. Die Absolventen sollen durch diesen reflektierten Umgang mit dem Erlernten zei-
gen, dass sie zur bürgerlichen Teilhabe befähigt sind. Ethische und soziale Fragen werden in 
vielen Modulen des vorliegenden Studienganges behandelt, z.B. mit Blick auf die Beziehun-
gen zwischen den Geschlechtern, in Hinblick auf Fragen der Gerechtigkeit im Kontext von 

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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Klimawandel, Energiepolitik und deren geopolitische Implikationen sowie in Bezug auf Fra-
gen des diskriminierungsfreien Umgangs mit marginalisierten Gruppen.  

Die Schulung von Führungskompetenzen ist nach Darlegungen der HWR kein explizites Ziel 
dieses Studienganges, ebenso wenig wie die Thematisierung von Managementkonzepten. 
Doch spielen letztere in fachspezifischen Kontexten in mehreren Modulen des Studiengan-
ges eine Rolle. Darüber hinaus werden die Module „Value Based Management“ und „Project 
Management“ im Rahmen des Studium Generale angeboten. 

Im vorliegenden Studiengang werden Kommunikationsverhalten und Rhetorik durch interak-
tive Unterrichtsformen wie Diskussionen, Gruppenarbeit, Rollenspiele, Einzel- und Gruppen-
präsentationen kontinuierlich weiterentwickelt. Darauf aufbauend werden individuelle Akti-
onspläne erstellt, die z.B. auch die Schulung von Kommunikation und Rhetorik beinhalten 
können. Zusätzlich werden Skills-Seminare zur Vermittlung überfachlicher Schlüsselqualifi-
kationen im Rahmen des hochschulweiten Studium Generale angeboten. Darüber hinaus 
können die Studierenden die Angebote des Career Centers der HWR Berlin in Anspruch 
nehmen.  
Kooperations- und Konfliktfähigkeit sollen durch den seminaristischen Unterricht gefördert 
werden. Durch die Diskussion und Auseinandersetzung im Unterricht, in der Gruppenarbeit, 
besonders im interkulturellen und internationalen Umfeld, werden diese Kompetenzen konti-
nuierlich trainiert. Insbesondere können die Studierenden im Rahmen des Tutorial Seminars 
ihre Kooperations- und Konfliktfähigkeit erkennen und abgestimmte Aktionspläne entwickeln. 

Bewertung:  

Die Vorbereitung auf anwendungsorientierte Aufgaben ist nach Auffassung der Gutachter 
durch einen hohen Anteil an Übungen im Studiengang gewährleistet. Sie möchten jedoch in 
diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass eine explizite Vorbereitung auf forschungs-
orientierte Aufgaben, wie vereinzelt in der Selbstdokumentation erwähnt, nicht erkennbar ist. 

Die Gutachter zeigen sich von der Vermittlung überfachlicher Qualifikationen insgesamt ü-
berzeugt. Eine Bildungskomponente ist im Studiengang beispielsweise durch die Wahl eines 
Moduls aus dem „Studium Generale“ enthalten. Dabei wird „Orientierungswissen“ zusätzlich 
zum „Verfügungswissen“ vermittelt. Auch die Vermittlung von ethischen Aspekten ist nach 
Auffassung der Gutachter ausreichend im Studiengang gewährleistet. 

Hinsichtlich der Einübung von Kommunikation und Rhetorik sowie Kooperations- und Kon-
fliktfähigkeit kommen dem Studiengang die relativ kleine Kursgröße, der hohe Anteil an 
Gruppenarbeiten sowie die Zusammensetzung internationaler und interkultureller Teams 
zugute. 

Führungskompetenz und Managementkonzepte werden in Ansätzen besprochen, deren 
Vermittlung von den Gutachtern in Bezug auf die Zielsetzung des vorliegenden Studiengan-
ges jedoch als nicht relevant erachtet wird. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

3.3 Überfachliche Qualifikationen             X              

3.3.1 Kompetenzerwerb für anwendungs- 
und/oder forschungsorientierte Aufgaben 
(nur bei Master-Studiengang) 

            X              

3.3.2 Bildung und Ausbildung             X              

3.3.3 Ethische Aspekte             X              

3.3.4 Führungskompetenz                         n.r.  

3.3.5 Managementkonzepte                         n.r.  

3.3.6 Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik             X              

3.3.7 Kooperations- und Konfliktfähigkeit             X              
 
 
3.4 Didaktik und Methodik 

Das didaktische Konzept der HWR beruht im Wesentlichen auf seminaristischem Präsenzun-
terricht in kleinen Studierendengruppen und der Berücksichtigung der heterogenen Vor-
kenntnisse und des unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes der Studierenden. Die Stu-
dierenden sind aufgefordert, durch Diskussionsbeiträge aktiv an der Erarbeitung des Themas 
mitzuwirken. Zusätzlich werden über die E-Learning-Plattform ILIAS-Elemente des Blended 
Learning eingebracht. Die Lehrinhalte werden nach Darlegungen der Studiengangsleitung 
praxisnah und größtenteils anhand von Fallbeispielen aufbereitet und in unterschiedlichen 
Formen analysiert und präsentiert. Lösungswege und Ergebnisse werden gemeinsam mit 
den Studierenden erarbeitet und diskutiert.  

Neben Vorlesungen und Seminaren werden folgende Lehr- und Lernmethoden im Unterricht 
eingesetzt (zum Teil in Kombination): 

• Übungsaufgaben, zum Teil unter Einsatz von Software wie Excel und SPSS; 

• Kleingruppenarbeit, 

• Einzelpräsentationen, 

• Gruppenpräsentationen, 

• Fallstudien, 

• Rollenspiele, 

• Projektarbeit, 

• Planspiele, 

• Einbindung der E-Learning-Plattform ILIAS, 

• Einsatz von und Kommunikationstools wie Wikis und Skype/MSN. 

Die Wahl der didaktischen Methode liegt dabei in der Hand des einzelnen Dozenten, wobei 
die Steuerung über das Studiengangsmanagement läuft. Ein erheblicher Teil der Workload 
liegt im Bereich des Selbststudiums, das zum Teil auch als Gruppenarbeit absolviert wird.  

Fallstudien und Praxisprojekte sind nach Ausführungen der Studiengangsleitung ein wichti-
ger Bestandteil des vorliegenden Studienganges und kommen zu einem großen Teil von der 
Harvard Business School oder anderen renommierten Business Schools wie INSEAD oder 

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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IMD. Teilweise sind die in den Studiengängen eingesetzten Fallstudien Ergebnisse eigener 
Forschungstätigkeit der Dozenten. Es werden sowohl Fallstudien mit eng eingegrenzter Fra-
gestellung (Caselets/Minicases) als auch komplex-dynamische Fallstudien eingesetzt. Das 
Instrument der Fallstudie ermöglicht insbesondere die vergleichende Betrachtung, die die 
Absolventen befähigt, selbstständig Analysen zu erstellen und verschiedene Optionen zur 
Lösung ökonomischer Probleme zu formulieren. 

Die Lehrmaterialien werden von den Dozenten zusammengestellt. In Modulen, die sich vor-
wiegend an Lehrbüchern orientieren, haben die Studierenden Zugang dazu durch die Biblio-
thek der HWR Berlin. Einzelne ergänzende Lehrmaterialien werden von den Dozenten bei 
Bedarf ausgegeben. Sie können über die E-Learning-Plattform ILIAS digital zur Verfügung 
gestellt werden. Zusätzlich werden in vielen Lehrveranstaltungen verstärkt Zeitschriftenartikel 
und aktuelle Working Papers verwendet, die den Studierenden in Form von Kopien oder 
durch die E-Learning-Plattform ILIAS zugänglich gemacht werden. 

Wie die HWR darlegt, werden in vielen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen regelmäßig Gast-
referenten eingeladen, die zu spezifischen Aspekten einen Beitrag aus der Praxis liefern 
können. Modulübergreifend finden darüber hinaus Veranstaltungsreihen in Kooperation mit 
Vertretern aus Unternehmen statt, wie z.B. die Werkstattgespräche des Harriet Taylor Mill-
Instituts zu Gender- und Diversity-Fragen bzw. des Institute of International Political Econo-
my Berlin. Im Rahmen dieses Studienganges werden auch Exkursionen zu Unternehmen 
oder Teilnahme an externen einschlägigen Veranstaltungen ermöglicht. 

Es ist geplant, zur Unterstützung der Studierenden in Veranstaltungen mit hohen techni-
schen und mathematischen Anforderungen (z.B. „Econometrics“) ein Tutorium anzubieten. 

Bewertung:  

Das didaktische Konzept des Studienganges ist logisch nachvollziehbar und auf das Stu-
diengangsziel hin ausgerichtet. Die eingesetzten vielfältigen Lehr- und Lernmethoden ent-
sprechen nach Auffassung der Gutachter den Anforderungen an eine moderne wissenschaft-
liche Ausbildung und sind geeignet, eigenverantwortliche Lernfortschritte anzuregen und die 
Umsetzung des Gelernten in die Praxis einzuüben.  

Fallstudien und Praxisprojekte sind Bestandteil des Studienangebotes. Die Gutachter haben 
überdies lobend zur Kenntnis genommen, dass Gastreferenten im vorliegenden Studiengang 
regelmäßig eingesetzt werden. Die Gastreferenten bringen besondere Erfahrungen in den 
Lehrbetrieb ein und kommen gemäß der interdisziplinären Ausrichtung des Studienganges 
aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen. 

Insgesamt dienen die Lehrinhalte und die Veranstaltungsformen dem Ziel, neben dem fun-
dierten Fachwissen die Fähigkeit zu vermitteln, praxisbezogene Problemstellungen zu er-
kennen und zu lösen. Die begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien entsprechen nach 
dem Urteil der Gutachter in quantitativer und qualitativer Hinsicht dem zu fordernden Niveau, 
sind zeitgemäß und stehen den Studierenden auf dem hochschulweiten Online-Portal ILIAS 
online zur Verfügung.  

Tutorien sind als Bestandteil des Betreuungskonzeptes für die Studierenden geplant, derzeit 
aber noch nicht realisiert. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

3.4 Didaktik und Methodik             X              

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

            X              

3.4.2 Methodenvielfalt             X              

3.4.3 Fallstudien / Praxisprojekt             X              

3.4.4 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

            X              

3.4.5 Gastreferenten             X              

3.4.6 Tutoren im Lehrbetrieb                         n.b.  
 
 
3.5 Berufsbefähigung 

Die HWR Berlin hat nach eigenen Ausführungen bei der konzeptionellen Ausgestaltung der 
Master-Studiengänge die Berufsbefähigung als integralen Bestandteil der Struktur und der 
Inhalte berücksichtigt. Der hier in Rede stehende Master-Studiengang soll Studierende dazu 
befähigen, sich beruflich in Prozesse der europäischen Integration einzubringen und interna-
tionale Karrieren in europäischen Institutionen sowie in Regierungs- und Unternehmensor-
ganisationen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Institutionen zu verfolgen. 

Darüber hinaus bietet das Programm Studierenden von außerhalb der EU die Möglichkeit, 
Qualifikationen zu erwerben, die sie im Umgang mit der EU als einem wichtigen Partner in 
ökonomischen und politischen Angelegenheiten benötigen. Zu diesem Zweck vermittelt das 
Programm einen möglichst breiten Überblick zu den vielfältigen Feldern und Formen europä-
ischer Politik und ist bemüht, die Studierenden mit möglichst unterschiedlichen Akteuren 
europäischer Politik vertraut zu machen. Das Programm vermittelt ein gutes theoretisches, 
historisches und politisches Verständnis der Dynamik des europäischen Integrationsprozes-
ses sowie der Außenwirkungen der EU und gewährleistet, dass die Studierenden eine solide 
Grundlage zur Weiterentwicklung der im Studium erworbenen Kompetenzen erhalten. Da 
soziale und kommunikative Kompetenzen im Rahmen des Programms in vielfältiger Weise 
gefordert und gefördert werden, ist davon auszugehen, dass die Absolventen auf eine Tätig-
keit in einer der vielen Institutionen und Organisationen, die mit europäischer Politik befasst 
sind, gut vorbereitet werden. 

Bewertung:  

Das Curriculum des vorliegenden Studienganges ist nach Auffassung der Gutachter auf das 
Qualifikationsziel und auf einen berufsqualifizierenden Abschluss mit klarem inhaltlichem 
Profil ausgerichtet. Die Gespräche mit Studierenden, Lehrenden und der Studiengangslei-
tung bestätigen den Eindruck, dass die Berufsbefähigung der Absolventen gemäß der Stu-
diengangszielsetzung und den definierten Learning Outcomes erreicht wird. 

 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

3.5* Berufsbefähigung             X              

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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4 Ressourcen und Dienstleistungen 

4.1 Lehrpersonal des Studienganges 

Die Professoren der HWR Berlin sind nach Angaben der HWR fast ausnahmslos promoviert, 
teilweise auch habilitiert. Neben der akademischen Qualifikation verfügen die Lehrenden 
über ausgeprägte Erfahrungen aus der beruflichen Praxis bzw. aus Forschungstätigkeit. Die 
Zahl der Professorenstellen im Fachbereich I Wirtschaftswissenschaften betrug zum 01. De-
zember 2010 insgesamt 87,55 Stellen.  

Für Professoren ist mehrjährige Berufserfahrung außerhalb der Hochschule Berufungsvor-
aussetzung. Durch praxisorientierte Forschung, Beratungsaufträge etc. wird der Bezug zur 
Praxis weiter aktuell gehalten. Professoren haben darüber hinaus ihre pädagogischen und 
didaktischen Fähigkeiten im Berufsverfahren darzulegen, Lehrbeauftragte haben ihre ent-
sprechenden Fähigkeiten gegenüber der Lehrbetriebskommission nachzuweisen. Der FB 
Wirtschaftswissenschaften fördert nach eigenen Angaben die weitere didaktische Qualifikati-
on des Lehrpersonals. Insbesondere neue, erstmalig an die HWR berufene Professoren ha-
ben die Gelegenheit, einen Teil ihres Lehrdeputats für die didaktische Weiterbildung zu nut-
zen. Auch werden interne Fortbildungen zu ILIAS, der hochschuleigenen E-Learning Platt-
form, angeboten ebenso wie weiterführende Englischkurse. Zudem können alle Lehrenden 
kostenfrei an didaktischen Veranstaltungen des BZHL (Berliner Zentrum für Hochschullehre 
an der TU) teilnehmen. 

Für übergreifende Fragen sind regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen vorgesehen. Der 
Austausch im Fachbereich wird durch strukturelle Maßnahmen wie die Gremienarbeit im 
Fachbereichsrat, in Kommissionen und organisatorischen Einheiten gefördert. Aufgabe der 
Facheinheiten ist es, die Lehrplanung für das folgende Semester sowie weitere organisatori-
sche Fragen zu besprechen. Sie stellen Qualitätsstandards für Prüfungen auf, wählen Lehr-
beauftragte aus und informieren diese zu Fragen des Unterrichts. Die in den Facheinheiten 
vertretenen Professoren tagen mindestens einmal pro Semester. Sie sind außerdem für die 
Modulbeschreibungen der einzelnen Studiengänge zuständig und stimmen die generellen 
Lehrinhalte ab. Neben den Facheinheiten gibt es jeweils zu Beginn eines Semesters ge-
meinsame Besprechungstermine der Studiengangsleiter zusammen mit dem zuständigen 
Studienbüro und dem Büro für Lehrplanung sowie evtl. weiteren Mitarbeitern aus dem Ver-
waltungsbereich (International Office, Qualitätsmanagement etc.) zu Angelegenheiten wie 
Bewerbungs- und Zulassungsprozess, Studierendenmobilität, Lehrplanung und Akkreditie-
rung/ Qualitätsmanagement. 

Die Studierenden haben die Möglichkeit, jederzeit mit ihren Fachdozenten in Kontakt zu tre-
ten. Allgemeine Beratung und Betreuung zum Studium erhalten die Studierenden beim Stu-
diengangsleiter. Zur individuellen Unterstützung und Beratung werden regelmäßige Sprech-
stunden durch die hauptamtlichen Dozenten angeboten. Darüber hinaus können die Studie-
renden Beratungstermine individuell vereinbaren. Alle Lehrenden sind über E-Mail und die 
Lehrplattform ILIAS erreichbar. Weitere Beratungs- und Betreuungsangebote erhalten die 
Studierenden in den zentralen Service-Einheiten wie „International Office“ und „Zentrale Stu-
dienberatung“ sowie „Career Service“. 

Bewertung:  

Die Gutachter haben sich bei der Durchsicht der Lebensläufe sowie während der Gespräche 
mit den Lehrenden von der wissenschaftlichen und didaktischen Qualifikation des Lehrper-
sonals überzeugen können, die den nationalen Vorgaben entsprechen. Die Lehre wird im 
Wesentlichen von Lehrenden getragen, die neben ihrer wissenschaftlichen Qualifikation über 
einschlägige Erfahrungen in der berufspraktischen Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden verfügen. Der Umfang des Lehrkörpers entspricht darüber hinaus den 
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Erfordernissen, die sich aus den curricularen Anforderungen ergeben. Die Gutachter emp-
fehlen jedoch, mehr Lehraufträge an Dozenten mit einem auf europäische Integration bezo-
genen Hintergrund zu vergeben, um einen durchgängigen Bezug zu Europa sicherzustellen 
(vgl. hierzu Kapitel 1.1 und 3.2). 

Die Dozentenschaft ist zudem – auch nach der Darstellung der Studierenden im Dialog mit 
den Gutachtern – zu engagierter Betreuung der Teilnehmer bereit. Die Studierenden haben 
bestätigt, dass sie sich rundum gut betreut fühlen und von den Lehrenden schnell und un-
kompliziert Rückmeldungen auf ihre Fragen erhalten. Im Falle unbefriedigender Evaluations-
ergebnisse werden den Lehrenden Weiterbildungskurse empfohlen, die von der HWR dar-
über hinaus regelmäßig in erster Linie für neu gewonnene Dozenten angeboten werden. Die 
Gutachter haben während der Begutachtung vor Ort erfahren, dass diese Angebote rege in 
Anspruch genommen werden, was sie sehr begrüßen. 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die interne Kooperation auf der Basis regel-
mäßiger Gespräche und dem Angebot gemeinsamer Module gelingt. Verbesserungsbedürf-
tig ist nach Ansicht der Gutachter lediglich die Abstimmung der Lehrenden in Bezug auf Prü-
fungsformen und Prüfungstermine (bzw. Abgabetermine), um die Studierenden durch eine 
angemessene Prüfungsdichte zu entlasten. 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

4. Ressourcen und Dienstleistungen      
4.1 Lehrpersonal des Studienganges             X             

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

            X             

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals 

            X             

4.1.3 Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals 

      X               

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals             X             

4.1.5 Interne Kooperation             X             

4.1.6 Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

      X                   

 
 
4.2 Studiengangsmanagement 

Die Leitung des Fachbereichs wird von dem Dekan wahrgenommen, der für die Entwicklung 
der Gesamtstrategie des Fachbereichs in Abstimmung mit der Hochschulleitung (z.B. Stu-
dienangebot, Forschungsprojekte), Budgetierung, Einnahmen-Ausgabenplanung, Personal-
planung, -führung und -entwicklung, Teamleitung, Vorbereitung und Leitung der Sitzungen 
des Fachbereichsrates zuständig ist. Der Studiendekan koordiniert zudem in Zusammenar-
beit mit den Studiengangsleitern und dem Qualitätsmanagement der HWR Berlin insbeson-
dere die Weiterentwicklungen des Studienangebots und die Projekte zur Qualitätssicherung. 

Die Studiengangsleitung ist für alle akademischen Belange zuständig. Sie ist für die Konzep-
tion und Struktur des Studienganges verantwortlich und koordiniert die Lehrplanung in Zu-
sammenarbeit mit den Facheinheiten. Der Studiengangsleitung steht das Recht zu, Dozen-
ten auszuwählen und vorzuschlagen. Sie hat den Vorsitz in der jeweiligen Zulassungskom-

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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mission und ist zum Teil Mitglied des Prüfungsausschusses. Des Weiteren arbeitet sie eng 
mit den Beratungs- und Serviceeinheiten der HWR Berlin zusammen.  

Das Studienbüro ist die administrative Anlauf- und Informationsstelle für Studieninteressierte 
und Studierende in allen Fragen rund um die Bachelor- und Master-Studiengänge am Fach-
bereich Wirtschaftswissenschaften. Das Büro gibt Informationen über Bewerbung, Zulas-
sung, Studiendauer, Studienorte, Gliederung des Studiums, Studienbeginn, Zulassungsvor-
aussetzungen, Auswahlverfahren, Studienorganisation, Prüfungen und akademische Grade. 
Die Studierenden werden während des Studiums kontinuierlich betreut, u.a. zu Fragen der 
Lehrveranstaltungen, Termine, Prüfungen, Noten, Abschlussarbeit. Informationen zum Prak-
tikum erhalten die Studierenden im Praxisbüro, Informationen zu Auslandsaufenthalten und 
zu den Partnerhochschulen erhalten die Studierenden im International Office der HWR Ber-
lin. Auch die Dozenten werden hier administrativ betreut. Marketingaktivitäten und die Koor-
dination der Schnittstellen zur Verwaltung (Immatrikulationsbüro, Bibliothek, IT-Zentrum) sind 
ebenfalls im Studienbüro lokalisiert. 

Die HWR Berlin sieht Weiterbildungsmaßnahmen, z.B. interne Fortbildungen zu ILIAS, der 
hochschuleigenen E-Learning Plattform, oder weiterführende Englischkurse für die Verwal-
tungsmitarbeiter vor. Angesichts der Betreuung einer sehr internationalen Studierenden-
schaft werden insbesondere Intensivenglischkurse stark nachgefragt, für die die Verwal-
tungsmitarbeiter eine Freistellung erhalten. Auch ein einwöchiger Austausch mit der Verwal-
tung an einer der zahlreichen ausländischen Partnerhochschule wird gefördert. 

Der Studiengang Political Economy of European Integration verfügt über keinen Beirat. Es ist 
aber ein Fachbereichsrat eingerichtet, der durch verschiedene interne Beratungsgremien 
unterstützt wird, z.B. durch die Lehrbetriebskommission, die Forschungskommission, die 
Kommission für Ausbildungsfragen, die Tutorenkommission und die Facheinheiten. 

Bewertung:  

Die Ablauforganisation und Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten 
im Studiengang sind festgelegt und werden entsprechend umgesetzt. Die Dozierenden und 
Studierenden sind bei den Entscheidungsprozessen, welche ihre Tätigkeitsbereiche betref-
fen, grundsätzlich einbezogen. Da es sich um einen neu eingerichteten Studiengang handelt, 
empfehlen die Gutachter, die Studierenden stärker in die Weiterentwicklung des Studien-
ganges einzubeziehen. 

Die Gutachter haben sich darüber hinaus davon überzeugen können, dass Weiterbildungs-
angebote für die Verwaltungsmitarbeiter vorhanden sind und dass diese regelmäßig in An-
spruch genommen werden. 

Besonders positiv hervorheben möchten die Gutachter das sehr große Engagement der Ver-
waltungsunterstützung für Studierende und das Lehrpersonal. Die Verwaltung agiert als Ser-
viceeinrichtung für Studierende und Lehrende. Die Möglichkeiten der elektronischen Servi-
ceunterstützung werden genutzt und ergänzen das persönliche Beratungsgespräch. Die Stu-
dierenden zeigten sich höchst zufrieden mit der geleisteten Verwaltungsunterstützung und 
fühlen sich in diesbezüglich immer sehr gut betreut. 

Ein Beratungsgremium (Beirat) ist nicht eingerichtet. Aufgrund der Vielzahl von informellen 
Kontakten in die Wirtschaft und zu potentiellen Arbeitgebern erachten die Gutachter dieses 
Kriterium als nicht relevant. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

4.2 Studiengangsmanagement             X              

4.2.1 Ablauforganisation für das Studien-
gangsmanagement und Entscheidungs-
prozesse 

            X              

4.2.2 Studiengangsleitung             X              

4.2.3* Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

X                    

4.2.4 Beratungsgremium (Beirat) und  
dessen Struktur und Befugnisse 

                   n.r. 

 
 
4.3 Dokumentation des Studienganges 

Die Master-Studiengänge des Fachbereichs sind durch die gemeinsame Studienordnung, 
die gemeinsame Prüfungsordnung sowie durch die gemeinsame Zulassungsordnung doku-
mentiert. Alle Ordnungen sind als Mitteilungsblätter der HWR veröffentlicht und auf der Ho-
mepage einsehbar. Studien- und Zulassungsinformationen des jeweiligen Studienganges 
sind auf der Website der HWR Berlin sowie des FB I Wirtschaftswissenschaften in Deutsch 
und Englisch dargestellt und in Broschüren zu den einzelnen Studiengängen beschrieben. 

Die Aktivitäten des Studienjahres werden vom jeweiligen Studienbüro dokumentiert. Quali-
tätsbezogene Aufzeichnungen (Evaluationsergebnisse, Auswertungen usw.) laufen im Quali-
tätsmanagement der HWR Berlin zusammen. Periodisch legt die HWR Berlin nach eigenen 
Angaben über ihre Aktivitäten Rechenschaft ab und berichtet in einem Rechenschaftsbericht 
des Rektors bzw. der Hochschulleitung, der in einem Zwei-Jahresrhythmus erscheint. Der-
zeit liegt der Bericht für die Jahre 2007/2008 vor. Im selben Rhythmus erscheint auch der 
Forschungsbericht der HWR Berlin, in dem die Forschungsaktivitäten der Professoren dar-
gestellt werden. Zweimal im Jahr veröffentlicht die HWR Berlin zudem das Semesterjournal, 
das ebenfalls, mit breitem Adressatenkreis, über die Aktivitäten der HWR berichtet. Da der 
vorliegende Studiengang erst zum Wintersemester 2010/11 gestartet ist, liegt noch kein Jah-
resbericht vor. 

Bewertung:  

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind beschrieben und für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. Die Dokumentation ist für die Interessenten sowohl in gedruckter als auch in elek-
tronischer Form erhältlich und daher ausreichend transparent. Die Möglichkeit der fachlichen 
sowie überfachlichen Beratung ist ebenfalls geregelt. 

Ein Jahresbericht zum Studiengang liegt noch nicht vor. 

 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

4.3 Dokumentation des Studienganges             X              

4.3.1* Beschreibung des Studienganges             X              

4.3.2 Dokumentation der Aktivitäten im Stu-
dienjahr 

                        n.b. 

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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4.4 Sachausstattung 

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist im Hauptgebäude der HWR Berlin am 
Standort Campus Schöneberg in Berlin im Haus B untergebracht. Im Hauptgebäude befin-
den sich das Dekanat, die Fachbereichsverwaltung, die Unterrichts- und PC-Übungsräume, 
die Büros der Hochschullehrer, ein gemeinsames Büro für die Lehrbeauftragten, die Biblio-
thek, die Mensa und die Kindertagesstätte des Studentenwerks Berlin (Kita). Das Studienbü-
ro ist in die Fachbereichsverwaltung integriert. Die Zentrale Studienberatung, das Internatio-
nal Office sowie Career Service sind im neu hergerichteten Haus A untergebracht. Durch das 
neue Haus habe sich die angespannte Raumsituation des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaften nach Angaben der HWR Berlin entspannt. 

Derzeit stehen dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 77 Unterrichtsräume für insge-
samt 2.920 Sitzplätze, 9 PC-Arbeits- und Übungsräume für Studierende sowie 107 Arbeits-
räume für Lehrkräfte zur Verfügung. Größe und Ausstattung der Unterrichtsräume variieren 
stark. Für eine mittlere Gruppengröße von 35 Studierenden, wie sie in den Master-
Studiengängen vorgesehen ist, sind Unterrichtsräume in ausreichender Quantität und Quali-
tät vorhanden; sie sind zum Teil für unterschiedliche Lernformen variabel gestaltbar und un-
terliegen einer regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung. Tische und Stühle sind nicht fest in-
stalliert, sodass sie unterschiedliche Anordnungen ermöglichen. Alle Räume sind mit White-
boards, Leinwänden und Overhead-Projektoren (in den neuen Räumen ersetzt durch multi-
mediale Demonstrationsgeräte) ausgestattet. 8 mobile Videoanlagen, 29 festinstallierte 
Beamer, 9 Mikrofonanlagen und 17 Projektionsflächen erweitern die Ausstattung. 13 Kreide-
tafeln sind noch in Verwendung. Zusätzlich werden z. Zt. 22 mobile Beamer und 15 Laptops 
zur Verfügung gestellt. Flipcharts, Metaplantafeln und Pinboards können auf Anforderung an 
die Lehrkräfte ausgegeben werden. Ein drahtloses Kommunikationsnetz (W-LAN) ermöglicht 
die Verwendung auch privater Laptops in allen Räumen. 

Derzeit stehen 6 EDV-Unterrichtsräume mit insgesamt 96 PC-Arbeitsplätzen zur Verfügung. 
Im Haus B der HWR Berlin befinden sich 2 PC-Übungsräume mit insgesamt 26 Arbeitsplät-
zen zur freien Verfügung für die Studierenden. Die PC-Übungsräume, die durchgehend von 
studentischen Mitarbeitern betreut werden, sind von Montag bis Freitag jeweils von 9.00 - 
21.00 Uhr sowie samstags von 10.00 - 16.00 Uhr geöffnet. Da zeitlich unbegrenzt im gesam-
ten Hauptgebäude über WLAN alle eingerichteten Plattformen zu erreichen sind, wird den 
Studierenden eine stetig wachsende multimediale Unterstützung ihrer Lernaktivitäten 
(Selbststudiumsphasen) geboten. Das Rechenzentrum der HWR Berlin unterstützt die Leh-
renden und die Studierenden bei der Nutzung der Dienste, insbesondere bei der Handha-
bung der zunehmend mobilen Endgeräte. 

Neben der in den Modulen bereitgestellten Literatur nutzen die Studierenden die Bibliothek 
der HWR Berlin, deren Bestand knapp 90.000 Monographien, 215 Print-Zeitschriften, Lose-
Blatt-Sammlungen und Zugänge zu verschiedenen Volltext- und bibliographischen Daten-
banken und E-Books umfasst. Der Bestand wird fortlaufend erweitert. Insgesamt wurden für 
die Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften am Campus Schöneberg im Haus-
haltsjahr 2010 207.579 € für die Neuanschaffung von Büchern und Zeitschriften sowie elekt-
ronischen Medien ausgegeben. Über die Internetseite der HWR-Bibliothek sind der Online- 
Katalog OPAC und die Verbundkataloge der bundesweit vernetzten Bibliotheken zu errei-
chen. Zur Nutzung der Online-Datenbanken wird zu Studienbeginn eine Einführung seitens 
der Bibliothek realisiert. Die Einführungen werden auch auf Englisch angeboten. Darüber 
hinaus können individuell Einführungen in die Bibliotheksnutzung durch Anmeldung verein-
bart werden. Darüber hinaus können die Studierenden die Bibliotheken aller Berliner Univer-
sitäten sowie die Staatsbibliothek etc. nutzen. 

Die Bibliothek ist während des Semesters montags von 10:00 bis 20:00 Uhr, dienstags bis  
freitags zwischen 10:00 und 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 15 Uhr geöffnet. In den 
Semesterferien sind die Öffnungszeiten montags und mittwochs etwas kürzer (bis 17:30), am 
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Wochenende und freitags ist die Bibliothek geschlossen. Die Bibliothek der HWR Berlin 
verfügt über 150 Arbeitsplätze sowie gesonderte Arbeitsräume. Im Eingangsbereich der 
Bibliothek befinden sich 12 Einzelarbeitsplätze mit verschließbarer Ablagemöglichkeit, die 
unabhängig von den Öffnungszeiten der Bibliothek genutzt und nach Voranmeldung zum 
Verfassen einer Abschlussarbeit reserviert werden können. Da WLAN gebäudeweit 
verfügbar ist, können Studierende mit ihren Laptops im gesamten Gebäude auf die 
internetbasierten Services der HWR zugreifen. 

Bewertung:  

Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass eine ausreichende Anzahl von Räumen 
verfügbar ist und die Ausstattung in den Räumlichkeiten den modernen Anforderungen ent-
spricht. Die Räume und Zugänge sind zudem behindertengerecht ausgestattet. 

Eine Präsenzbibliothek ist vorhanden. Das Entwicklungskonzept – die Erweiterung der 
Bibliothek – wurde zu der Zeit der Begutachtung vor Ort umgesetzt. Die Gutachter konnten 
die neuen Bibliotheksräume mit sehr ansprechenden und zahlreichen Arbeitsplätzen bereits 
besichtigen. Der Zugang zu Literatur und Zeitschriften sowie digitalen Medien (z.B. 
elektronische Medien, Datenbanken) ist auf die Studieninhalte abgestimmt und auf dem 
aktuellen Stand. Ein Konzept für die weitere Aktualisierung liegt vor und wurde bei der 
Besichtigung erläutert. Es sieht den sinnvollen Ausbau des Bestandes und die Wahrung der 
Zeitschriften-Abonnements insbesondere in elektronischer Form vor.  

Die Öffnungszeiten der Bibliothek und die Betreuung tragen den Bedürfnissen der 
Studierenden Rechnung. Auch in der veranstaltungsfreien Zeit ist die Bibliothek hinreichend 
lange geöffnet. Die Gutachter empfehlen jedoch, die Öffnungszeiten insbesondere während 
der Prüfungszeiten zu verlängern. 
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4.4 Sachausstattung             X              

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume 

            X              

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

            X              

4.4.3 Öffnungszeiten der Bibliothek             X              

4.4.4 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

      X                    

 
 
4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Seit 2001 gibt es an der HWR Berlin den „Career Service“ mit den Aufgaben: Vermittlung 
von Zusatzqualifikationen, Karriere- und Bewerbungsberatung von Studierenden in der Be-
rufseinstiegsphase, Zusammenarbeit mit Unternehmen sowie Beratung von Existenzgrün-
dern. Gegenwärtig werden die meisten „Career Module“ auf Deutsch angeboten, in Einzel-
fällen auch auf Englisch. Studierende in der Vorbereitung auf das Praxissemester und Ab-
solventen können ihre Bewerbungsunterlagen prüfen und sich zu ihrer individuellen Bewer-
bungsstrategie beraten lassen. Ergänzend werden Bewerbungsseminare und Bewerbungs-
trainings, Vorbereitung auf Assessment Center und Vorstellungsgespräche sowie andere 
Veranstaltungen angeboten. Auch Coaching gehört mittlerweile zum Leistungsspektrum.  

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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Insbesondere für Studierende mit Migrationshintergrund bzw. für ausländische Studierende 
wird seit 2008 das Cross Cultural Mentoring-Programm angeboten. Dieses interkulturelle 
Programm hat zum Ziel, die Studierenden bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung 
zu fördern und ihnen einen praxisnahen Einblick in die Strukturen der Berufswelt zu geben. 
Die Mentoren kommen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Im Oktober 2010 
startete zusätzlich das TRIDEM-Mentoring für Bildungsausländer. 

Die HWR Berlin hat seit 1994 ein Alumni-Netzwerk. Dem gemeinnützigen HWR Kontakte 
e.V. gehören über 600 ehemalige Studierende und Dozenten an. Darüber hinaus gibt es das 
INA  (International Alumni Network) der HWR Berlin, mit dessen Hilfe der Kontakt zu interna-
tionalen Absolventen der HWR Berlin gehalten wird. Angeschlossen ist das Programm INAk-
tion, das internationalen Studierenden an der HWR eine besondere Unterstützung und Ein-
bindung durch unterschiedliche Angebote an integrierenden Aktivitäten zusammen mit deut-
schen Studierenden bietet. Der Kontakte e.V. hat auch das Ziel, die beruflichen Erfahrungen 
der Absolventen in die Lehre und Forschung der HWR Berlin einzubringen. So ist „die Förde-
rung des wissenschaftlichen Austausches und der Qualität der Lehre an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin durch Ausgestaltung der Kontakte zwischen der Hochschule und 
ihren Absolventinnen und Absolventen“ formulierter Vereinszweck. Organisatorisch ist das 
Alumni-Management bei der Hochschulleitung angebunden. 

Betreuung, individuelle Studien- und Sozialberatung sind fester Bestandteil der Dienstleis-
tung der HWR und werden regelmäßig durch das Studienbüro 3, die Fachstudienberatung 
der Hochschullehrer und die Zentrale Studienberatung angeboten. In Einzelfällen wird auf 
die Beratungsstellen der HWR Berlin wie die Praktikumsberatung, die Studienberatung, die 
Frauenbeauftragte und das International Office zurückgegriffen. Seit Februar 2011 hat die 
HWR Berlin ein Familienbüro. Das Familienbüro ist offen für Menschen in den unterschied-
lichsten Lebenslagen und unterstützt alle Hochschulangehörigen bei der Vereinbarkeit von 
Studium/Beruf und Familie. 

Bewertung:  

Karriereberatung und Placement Service werden den Studierenden und Absolventen auf 
gutem Niveau angeboten. Ausreichendes Personal steht hierfür zur Verfügung. Vertreter aus 
Unternehmen (Netzwerk) werden in die Karriereberatung und den Placement Service einge-
bunden. Die Gutachter begrüßen die vorgesehenen Maßnahmen zum Ausbau dieser Dienst-
leistungen auch für ausländische Studierende.  

Es besteht eine Alumni-Organisation der HWR Berlin mit dem Ziel, ein Netzwerk unter den 
Absolventen aufzubauen. Im vorliegenden Master-Studiengang sind noch keine Absolventen 
vorhanden, so dass die Gutachter zum aktuellen Zeitpunkt keinen konkreten Bezug zwi-
schen der bestehenden Alumni-Organisation und dem betreffenden Studiengang bewerten 
konnten. Aufgrund der Tatsache, dass die Alumni-Organisation eine feste Einrichtung der 
HWR Berlin ist, sehen die Gutachter dieses Qualitätskriterium jedoch als erfüllt an. 

Betreuung und Sozialberatung sind fester Bestandteil der Dienstleistung der HWR und wer-
den regelmäßig angeboten. Auch Beratungsangebote für Studierende mit Migrationshin-
tergrund sind vorhanden und werden genutzt. Die befragten ausländischen Studierenden 
gaben während der Begutachtung vor Ort an, sich an der HWR Berlin in jeder Hinsicht gut 
betreut und gut in die Studierendenschaft integriert zu fühlen. 
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4.5 Zusätzliche Dienstleistungen             X              

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service             X              

4.5.2 Alumni-Aktivitäten             X              

4.5.3 Sozialberatung und -betreuung der Stu-
dierenden 

            X              

 
 
4.6 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges 

Die Finanzierung des Studienganges „Political Economy of European Integration“ erfolgt 
vollständig aus dem Haushalt der HWR Berlin. Die finanzielle Grundausstattung umfasst 
neben der sachlichen und personellen Infrastruktur der HWR Berlin insbesondere die Fi-
nanzmittel, die durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung im 
Rahmen der Hochschulverträge 2006 bis 2009 bzw. 2010 bis 2013 zur Verfügung gestellt 
werden. 

Die HWR Berlin erhält seit 2008 zusätzliche Finanzmittel in nicht unerheblichem Umfang aus 
der „Masterplan – Ausbildungsoffensive“ des Berliner Senats sowie aus dem zwischen Bund 
und Ländern vereinbarten „Hochschulpakt“ und dem Berliner „Programm zur Förderung der 
Chancengleichheit von Frauen in Forschung und Lehre“. 

Bewertung:  

Die finanzielle Ausstattung der HWR Berlin erweckt einen soliden und gesicherten Eindruck. 
Den Gutachtern wurde die Finanzplanung des vorliegenden Studienganges im Rahmen der 
Selbstdokumentation dargestellt, wobei sie sich von der Finanzierungssicherheit überzeugen 
konnten. Die finanzielle Grundausstattung steht rechtlich abgesichert zur Verfügung in einer 
Höhe, die einen ordnungsgemäßen Studienbetrieb gewährleistet. Die zur Verfügung stehen-
den Finanzmittel sind öffentlich-rechtlich zugesagt und sichern dauerhaft den Studienbetrieb. 
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4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

            X              

4.6.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Fi-
nanzplanung 

            X              

4.6.2 Finanzielle Grundausstattung             X              

4.6.3* Finanzierungssicherheit für den Stu-
diengang 
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1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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5 Qualitätssicherung 

Die Entwicklung des Qualitätsmanagements (QM) der HWR Berlin gehört seit 2005 zum 
Zentralreferat Hochschulentwicklung. Die Verwaltungsmitarbeiter mit QM-Aufgaben über-
nehmen einerseits in verschiedenen Handlungsfeldern die Koordination (z.B. für Zielverein-
barungen, Akkreditierungen), andererseits haben sie eine Zuständigkeit für das Qualitätsma-
nagement in einem Fachbereich bzw. Zentralinstitut. Zentrales Steuerungsinstrument sind 
die Zielvereinbarungen zwischen der HWR Berlin und den einzelnen Bereichen, die jeweils 
für zwei Jahre geschlossen werden. In den Zielvereinbarungen werden gemeinsame Ziele 
für alle Bereiche sowie Entwicklungsschwerpunkte in einzelnen Bereichen festgelegt. Das 
Qualitätsmanagement am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften befindet sich im Einklang 
mit den Vorgaben der HWR Berlin (Strukturentwicklungsplan, Zielvereinbarung, Evaluations-
ordnung u.a.). Die Qualitätssicherung der Studiengänge folgt den durch den Fachbereichsrat 
festgelegten Regelungen und ist in den wesentlichen Punkten standardisiert.   

Das Qualitätssicherungsverfahren der HWR Berlin basiert auf verschiedenen Säulen: stu-
dentische Lehrveranstaltungsbeurteilung, quantitative Daten zu Studienerfolg, Studien-
gangsevaluation sowie Absolventenbefragung. Daneben werden Evaluationen von Praktika 
und Unternehmensbefragungen durchgeführt.  

Die Beurteilung der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden findet fachbezogen statt – 
jedes Fachgebiet wird einmal in vier Semestern evaluiert. Diesen auf den ersten Blick gro-
ßen Abstand zwischen zwei Evaluationsrunden begründet die HWR Berlin damit, einer ge-
wissen Evaluationsmüdigkeit entgegenwirken zu wollen. Darüber hinaus seien Maßnahmen 
aus ggf. schlechten Evaluationen erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar. Sollte eine 
Lehrveranstaltung erstmals angeboten werden oder Dozenten eine bestimmte Lehrveranstal-
tung zum ersten Mal halten, wird diese grundsätzlich evaluiert. Die Studierenden beantwor-
ten in der Lehrveranstaltungsevaluation Fragen, die den Facheinheiten und Studiengangslei-
tungen dazu dienen, die Qualität von Lehre und Studium kontinuierlich weiter zu entwickeln. 
Die einzelnen Lehrenden sollen aufgrund ihrer persönlichen Ergebnisse ihre Lehrveranstal-
tung hinsichtlich Didaktik, Aufbau, Lehrmaterial etc. kontinuierlich weiter entwickeln. Die Leh-
renden geben regelmäßig Auskunft über ihre Einschätzung über den Verlauf der Veranstal-
tung, über die Gruppe der Studierenden, zur Frage nach dem Grad der Umsetzung des ge-
planten Lehrinhalts sowie zu ihrer Zufriedenheit mit dem Verlauf insgesamt. Die Facheinhei-
ten des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften setzen sich mit Fragen zu strukturellen 
Problemen des Fachgebietes auseinander, die sich aus den Ergebnissen ergeben. Das ge-
schieht in moderierten Feedbackveranstaltungen, zu denen der Studiendekan alle Lehren-
den der zuletzt evaluierten Facheinheiten einlädt. Zur besseren Einschätzung werden in die-
sen Beratungen auch die Daten zum Studienerfolg (Prüfungsbeteiligung und Prüfungserfolg) 
mit einbezogen.  

Daneben findet in regelmäßigen Abständen eine Evaluation der Studiengänge selbst statt. 
Dabei werden alle Bereiche eines jeden Studienganges kritisch beleuchtet: die inhaltlich-
didaktische Kohärenz, die Studienorganisation, die Modalitäten von Prüfungen, die Beratung 
durch Lehrkräfte, die Qualität der Service-Einrichtungen der HWR etc.. Die Studierenden und 
die Lehrkräfte haben sich nach Angaben der HWR Berlin bisher an diesen Evaluationen sehr 
aktiv beteiligt, die Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen haben zu Verbesse-
rungen geführt. Die Erarbeitung von Maßnahmen und Vorschlägen zur Qualitätssicherung 
findet mit der Studiengangsleitung des entsprechenden Studienganges, dem Dekan oder 
dem Leiter der betroffenen Verwaltungseinheit statt. Die Überprüfung des Erfolgs der einge-
leiteten Maßnahmen erfolgt mit der nächsten Befragung.  

Schließlich soll die Befragung der Absolventen über ihre rückblickende Einschätzung zu ver-
schiedenen Aspekten des Studiums sowie über ihre Einmündung ins Berufsleben Aufschluss 
über die Qualität der Studiengänge hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausrichtung sowie über die 
Qualität der Unterstützungsprozesse für die Studierenden geben. Die Auswertung der Er-
gebnisse erfolgt auf zentraler Ebene, die Erarbeitung von daraus ableitbaren Maßnahmen für 
die einzelnen Studiengänge liegt bei der jeweiligen Studiengangsleitung.  
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Die Analysen dienen dazu, Stärken und Schwächen auf der Ebene der Lehrveranstaltung, 
der Konzeption des Studienganges sowie der Administration des Studiengangs zu identifizie-
ren und nach entsprechenden Beratungen Verbesserungen zu initiieren. Als Konsequenz 
aus den Ergebnissen der Lehrevaluation finden regelmäßig hochschuldidaktische Weiterbil-
dungsseminare für die Lehrenden (Professoren und Lehrbeauftragte) statt, die sich inhaltlich 
an den Evaluationsergebnissen orientieren. Die Studierenden wählen in jeder Studierenden-
gruppe studentische Vertreter, die in allen Angelegenheiten, insbesondere auch bezüglich 
der Qualität des Studienganges, Ansprechpartner für ihre Kommilitonen, das Studiengangs-
management und die Qualitätsbeauftragte sind. Studierende sind in allen Gremien der HWR 
vertreten. 

Die HWR Berlin beteiligt sich ferner an einem bundesweit angelegten Projekt, bei dem es um 
Aufbau und Durchführung von Absolventenstudien geht. Die HWR verspricht sich von der 
Teilnahme am Projekt mittelfristig den Zugang zu Vergleichswerten anderer Hochschulen. 
Ein Benchmarking unter denselben Befragungsbedingungen könnte den Nutzen der Befra-
gung der Alumni für das Qualitätsmanagement erhöhen. 

Bewertung:  

Die Gutachter konnten im Gespräch mit der Studiengangsleitung und mit den Mitarbeitern in 
der Verwaltung in Erfahrung bringen, dass die HWR Berlin Qualitätsziele für die Entwicklung 
von Studiengängen formuliert hat und deren Umsetzung regelmäßig überprüft.  

Dabei werden die Ergebnisse der Lehr- und Lerntätigkeit, aber auch die Betreuungs- und 
Verwaltungsprozesse umfassend evaluiert und zur Weiterentwicklung des Studienganges 
genutzt. Die Gutachter bewerten den viersemestrigen Rhythmus sowie die diesbezügliche 
Begründung der HWR Berlin als nachvollziehbar. Absolventenbefragungen sollen grundsätz-
lich auch für die neu eingeführten Master-Studiengänge stattfinden. Die Gutachter empfeh-
len, auch über eine thematisch ergänzende Evaluation durch Dritte (z.B. Unternehmen) 
nachzudenken. 

Durch die Verzahnung von zentralen und bereichsbezogenen Aufgaben werden eine abge-
stimmte Entwicklung der Qualitätsstandards und -verfahren sowie ein Erfahrungstransfer zu 
Qualitätssicherungsinstrumenten innerhalb der HWR gefördert. Die Verantwortlichkeiten sind 
klar definiert. 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

5. Qualitätssicherung      

5.1 Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakul-
tät/Fachbereich sowie Studien-
gangsleitung in der Studiengangs-
entwicklung 

            X              

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

            X         

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung        X              

5.3.1 Evaluation durch Studierende        X              

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

            X              

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

                       n.b. 

                                                
1  
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin 
 
Master-Studiengang: Political Economy of European Integration (M.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

1. Ziele und Strategie     

1.1. Zielsetzungen des Studienganges             X              

1.1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

            X              

1.1.2 Begründung der Abschlussbezeichnung             X              

1.1.3 Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-
ter-Studiengang in D) 

            X              

1.1.4 Studiengang und angestrebte Qualifika-
tions- und Kompetenzziele 

            X              

1.2 Positionierung des Studienganges             X              

1.2.1 Positionierung im Bildungsmarkt             X              

1.2.2 Positionierung im Arbeitsmarkt im Hin-
blick auf Beschäftigungsrelevanz („Em-
ployability“) 

            X              

1.2.3 Positionierung im strategischen Konzept 
der Hochschule 

            X              

1.3 Internationale Ausrichtung       X                    

1.3.1 Internationale Ausrichtung der Studien-
gangskonzeption 

      X                    

1.3.2 Internationalität der Studierenden X                          

1.3.3 Internationalität der Lehrenden             X              

1.3.4 Internationale Inhalte             X              

1.3.5 Interkulturelle Inhalte             X              

1.3.6 Strukturelle und/oder Indikatoren für 
Internationalität 

            X              

1.3.7 Fremdsprachenkompetenz       X                    

1.4 Kooperationen und Partnerschaften             X              

1.4.1 Kooperationen mit Hochschulen  
und anderen wissenschaftlichen Einrich-
tungen bzw. Netzwerken 

            X              

1.4.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunter-
nehmen und anderen Organisationen 

            X              

1.5 Chancengleichheit       X                    
2 Zulassung (Bedingungen und Verfahren) 

2.1 Zulassungsbedingungen             X              

2.2 Auswahlverfahren             Auflage             

2.3 Berufserfahrung (* für weiter- 
bildenden Master-Studiengang) 

                        n.r.  

2.4 Gewährleistung der Fremdsprachen-       X                    

                                                
1 n.b. = nicht beobachtbar 
2
 n.r. = nicht relevant 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

kompetenz 
2.5* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

des Zulassungsverfahrens 
            X              

2.6* Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

            X              

3. Konzeption des Studienganges      

3.1 Struktur             X              

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges 
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

            X              

3.1.2* Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

            Auflagen             

3.1.3* Studien- und Prüfungsordnung             X              

3.1.4* Studierbarkeit             X              

3.2 Inhalte             X              

3.2.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

            X              

3.2.2 Fachliche Angebote in Kernfächern             X              

3.2.3 Fachliche Angebote in Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) 

            X              

3.2.4 Fachliche Angebote in den Wahlmög-
lichkeiten der Studierenden (falls zutref-
fend) 

                        n.r. 

3.2.5 Integration von Theorie und Praxis             X              

3.2.6 Interdisziplinarität             X              

3.2.7 Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten 

            X              

3.2.8 Wissenschaftsbasierte Lehre             X              

3.2.9 Prüfungsleistungen             X              

3.2.10 Abschlussarbeit                         n.b.  

3.3 Überfachliche Qualifikationen             X              

3.3.1 Kompetenzerwerb für anwendungs- 
und/oder forschungsorientierte Aufgaben 
(nur bei Master-Studiengang) 

            X              

3.3.2 Bildung und Ausbildung             X              

3.3.3 Ethische Aspekte             X              

3.3.4 Führungskompetenz                         n.r.  

3.3.5 Managementkonzepte                         n.r.  

3.3.6 Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik             X              

3.3.7 Kooperations- und Konfliktfähigkeit             X              

3.4 Didaktik und Methodik             X              

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

            X              

3.4.2 Methodenvielfalt             X              

3.4.3 Fallstudien / Praxisprojekt             X              

3.4.4 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

            X              
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

3.4.5 Gastreferenten            X         

3.4.6 Tutoren im Lehrbetrieb             X              

3.5* Berufsbefähigung             X              

4. Ressourcen und Dienstleistungen      

4.1 Lehrpersonal des Studienganges             X              

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

            X              

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals 

            X              

4.1.3 Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals 

            X              

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals             X              

4.1.5 Interne Kooperation             X              

4.1.6 Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

      X                    

4.2 Studiengangsmanagement              X             

4.2.1 Ablauforganisation für das Studien-
gangsmanagement und Entscheidungs-
prozesse 

            X              

4.2.2 Studiengangsleitung             X              

4.2.3* Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

 X                         

4.2.4 Beratungsgremium (Beirat) und  
dessen Struktur und Befugnisse 

                        n.r.  

4.3 Dokumentation des Studienganges             X              

4.3.1* Beschreibung des Studienganges             X              

4.3.2 Dokumentation der Aktivitäten im Stu-
dienjahr 

            X              

4.4 Sachausstattung             X              

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichtsräume 

            X              

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

            X              

4.4.3 Öffnungszeiten der Bibliothek             X              

4.4.4 Anzahl und technische Ausstattung der 
Bibliotheksarbeitsplätze für Studierende 

      X                    

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen             X              

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service             X              

4.5.2 Alumni-Aktivitäten             X              

4.5.3 Sozialberatung und -betreuung der Stu-
dierenden 

            X              

4.6 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

            X              

4.6.1* Logik und Nachvollziehbarkeit der Fi-
nanzplanung 

            X              

4.6.2 Finanzielle Grundausstattung             X         

4.6.3* Finanzierungssicherheit für den Stu-
diengang 

            X              
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

n.b.
1
 

n.r.
2
 

5. Qualitätssicherung      

5.1 Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Hochschule und das Zusammenwirken 
zwischen Hochschulleitung und Fakul-
tät/Fachbereich sowie Studien-
gangsleitung in der Studiengangs-
entwicklung 

            X              

5.2* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

            X              

5.3 Instrumente der Qualitätssicherung             X              

5.3.1 Evaluation durch Studierende             X              

5.3.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

            X              

5.3.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und weitere Dritte 

                        n.b. 

 
 
 


